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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

1. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit erkennt die Bundesregierung die in
der Erklärung der in der Slowakei lebenden
Karpatendeutschen vom 18. Oktober 2003
zum Ausdruck kommenden Missständeund
Benachteiligungen der deutschenMinderheit
in Bezug auf die Bewahrung der deutschen
Kultur einerseitsund bezüglichdesFortbeste-
hensder Benesch-Dekrete andererseitsals sol-
chean, und wasgedenktdie Bundesregierung
zu unternehmen,um einenBeitragzur Beseiti-
gungdieserMissständezu leisten?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 16. Februar 2004

In der Slowakeigibt esmehr als10 ethnischeMinderheiten, die über-
wiegendgut in die slowakischeGesellschaftintegriert sind; dies hat
auchdie EU-Kommissionin ihren letztenFortschrittsberichtenfestge-
stellt.Die Bundesregierung ist überzeugt,dassmit der bevorstehenden
EU-Mitgliedschaft der Slowakeider Minderheitenschutznoch stärker
verankertwird.

Die zitierte Erklärung vom 18.Oktober2003richtet sichan die slowa-
kischeRegierung.Die weitereVerbesserungder Lage auchder deut-
schenMinderheit ist Teil des Programmsder RegierungDzurinda,
die sich aktiv bemüht, noch bestehendeProbleme abzubauen.Die
Bundesregierung trägt in engerAbstimmungmit der slowakischenRe-
gierungund der deutschenMinderheit mit Projekten im Bereichder
Kultur- und Bildungspolitik sowieim gemeinschaftsfördernden,wirt-
schaftlichenund sozialenBereichzur Wahrungder kulturellen Identi-
tät der deutschenMinderheit in der Slowakeibei. Sieunterstütztu.a.
die Arbeit des Karpatendeutschen Vereins sowie die siebenBegeg-
nungszentrenin der Slowakei;26entsandtedeutscheLehrkräfte unter-
richtenanslowakischenSchulen,davoneinigeambilingualenGymna-
sium in Poprad, an dem auch das deutscheAbitur abgelegtwerden
kann.

Hinsichtlich ausder VergangenheitherrührenderFragenhat die slo-
wakischeRegierungwiederholtdasPrinzip der Kollektivschuld verur-
teilt und das Leid, das Unschuldigenzugefügtwurde, bedauert.Die
Bundesregierung hat keinenAnlass,an der wiederholtenZusageder
slowakischenRegierungzu zweifeln,dassdiejenigender sog.Benesch-
Dekrete, die die Deutschenaus der damaligenTschechoslowakei in
besondererWeisebetrafen,heutekeinenRechtsentzug mehrbewirken
können,dasiein ihrer Wirkung erloschensind.

2. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung eineweiteredirekte
Unterstützungder ¹Genfer Initiativeª zur Bei-
legungdes¹Nahost-Konfliktesª, und wenn ja,
in welcherForm?

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/2552± 1 ±



Antwort des Staatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 19. Februar 2004

Die Bundesregierung begrüûtund unterstütztdie zivilgesellschaftliche
¹Genfer Initiativeª als bedeutendesSignal für politischeFortschritte
im Nahost-Friedensprozess.Der Wegdorthin führt weiterhinüberdie
Roadmap,dasfortgesetzteEngagementder internationalen Gemein-
schaftim RahmendesQuartettssowievor allemüber die Beendigung
von Terror und Gewalt.

Mit ihrer hochrangigenWahrnehmung der Initiatoren der ¹Genfer
Initiativeª durch Bundeskanzler Gerhard Schröderund Bundesminis-
ter des Auswärtigen, JosephFischer, während ihres Berlin-Aufent-
haltesam 14./15.Januar2004 hat die Bundesregierung dieseUnter-
stützungweithin sichtbarzumAusdruckgebracht.

Vertreter der Bundesregierungwerden in ihren Gesprächenmit bei-
denKonfliktparteien und der internationalenGemeinschaftauchwei-
terhin den positivenzivilgesellschaftlichen Beitragder ¹Genfer Initia-
tiveª für eine friedliche Gesamtregelung betonen.Überlegungen zur
UnterstützungdieserInitiative von dritter Seite(z.B. durch die politi-
schenStiftungen)wird die Bundesregierung wohlwollendbegleiten.

3. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelle Sachstandbetreffend die
gegenseitigeRückgabekriegsbedingtverlager-
ter bzw. verschleppterdeutscherund polni-
scherKulturgüter an denjeweilsanderenStaat
auf der Grundlage von Artikel 28 desdeutsch-
polnischenVertragesüber guteNachbarschaft
und freundschaftlicheZusammenarbeit vom
17.Juni 1991,insbesonderewelchesich in Po-
len befindlichen bedeutendendeutschenKul-
turgüter ± wie zum Beispieldie umfangreichen
während des Krieges nach Schlesienausgela-
gertenBeständeder Preuûischen Staatsbiblio-
thek ± wurden in den zurückliegenden fünf
JahrenanDeutschlandzurückgegeben?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 17. Februar 2004

Die Bundesregierung ist in Gesprächenmit der polnischenSeitewei-
terhin darumbemüht,Lösungenfür die nochoffenenFragender Kul-
turgüterrückführungzu vereinbaren.

Als bedeutendesEinzelstückausdemBestandder ehemaligenPreussi-
schenStaatsbibliothek, der sich derzeit in der JagiellonischenBiblio-
thek in Krakau befindet,hat die polnischeSeiteeineLutherbibel zu-
rückgegeben.Der ehemaligepolnischeMinisterpräsident JerzyBuzek
hat diesenauszweiwertvollenWittenbergerLutherdruckenbestehen-
den Band BundeskanzlerGerhard Schröder bei dessenBesuch in
Warschauim Dezember2000überreicht.Es handeltesichhierbeium
Luthers Übersetzungen der fünf Bücher Moses und des Neuen
TestamentsinsDeutscheausdenJahren1522und 1523.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

4. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Welche Schlüssezieht die Bundesregierung
aus dem SchreibendesGesamtverbandesder
DeutschenVersicherungswirtschaft e.V. vom
22.Dezember2003an dasBundesministerium
der Finanzenzur Versicherbarkeit desBerufs-
unfähigkeitsrisikos von Psychotherapiepatien-
ten, und welchenHandlungsbedarf, insbeson-
dere bezogenauf §16 Versicherungsvertrags-
gesetz,siehtsie?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 17. Februar 2004

Die Bundesregierung hat das Schreiben des Gesamtverbandesder
DeutschenVersicherungswirtschaft e.V. (GDV) vom 22.Dezember
2003 zur ¹Versicherbarkeit desAlters- und Berufsunfähigkeitsrisikos
von Psychotherapiepatientenª mit Interessezur Kenntnis genommen:
Sieentnimmt demSchreiben, dasseinerseitsauchdann,wennpsychi-
sche(Vor-)Erkrankungenvorliegen,Möglichkeiten der Altersabsiche-
rung und der Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikosdurch Ab-
schlusseinerprivatenVersicherunggegebensind,dassesandererseits
aber auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung in Einzelfällen zu
einerAblehnungdesVertragsabschlusseskommenkann.

Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, insbesondereim Hinblick auf
§16 Versicherungsvertragsgesetz(VVG), sieht die Bundesregierung
derzeit nicht. §16 VVG regelt die Auskunftspflicht einesVersiche-
rungsnehmers und dasFragerechteinesVersicherersbei Abschlussei-
nesVersicherungsvertrages.Es ist insbesondere wahrheitsgemäû Aus-
kunft zu geben.DieseVerpflichtung zur wahrheitsgemäûenAuskunft
erscheintsachgerecht,auchweil siedie Versichertengemeinschaft ins-
gesamtvor überhöhten(nicht risiko-adäquaten) Prämien oder dem
Risiko der InsolvenzdesVersicherungsunternehmersschützt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

5. Abgeordneter
Dr. Rolf
Bietmann
(CDU/CSU)

Bestehtdie Absicht,die Immobilien im Ortsteil
Köln-Junkersdorf in der Waldsiedlunghinter
der Kaserne Haelen (sog. Stadtwaldviertel),
die derzeit vom Bundesvermögensamtverwal-
tet werden, zu veräuûern,und wenn ja, wie
wird die Bundesvermögensverwaltungbei der
Veräuûerungder Immobilien vorgehen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 29. Dezember 2003

Die bundeseigenen Wohnhäuserder Waldsiedlungin Köln-Junkers-
dorf (68 Einfamilienhäuserund 104 Wohneinheiten in Mehrfamilien-
häusern)sollen verkauft werden, sobald Klarheit über die planeri-
schenAbsichtender StadtKöln besteht.Die VerkaufsabsichtdesBun-
deswird in geeigneterWeisebekanntgemacht.

6. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

WelcheRegionender TschechischenRepublik
werden nach Einschätzung der Bundesregie-
rung nach der EU-Osterweiterung Ziel-1-Ge-
bieteder europäischenStrukturfonds?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 29. Dezember 2003

Über die zukünftigeeuropäischeStrukturpolitik wird auf der Grund-
lageder Legislativvorschlägeder EuropäischenKommissionentschie-
den.Dieseliegennochnicht vor. Ob esin der nächstenFörderperiode
wieder ein Ziel 1 gebenwird und nach welchenKriterien esgegebe-
nenfalls festgelegtwird, bleibt abzuwarten.Die Bundesregierung be-
fürwortet die Fortführung und verstärkte Konzentration auf dieses
Ziel.

Sollten auch zukünftig Regionenmit einem BIP pro Kopf in Kauf-
kraftparitäten (KKS) unter 75% desEU-Durchschnitts einen Ziel-1-
Förderstatuserhalten,würde über die Einstufung der Regionenvo-
raussichtlichauf der Grundlageder Zahlen der Jahre2001 bis 2003
entschieden.Diese liegen ebenfallsnoch nicht auf regionaler Ebene
vor.

Im Jahr 2000 hatten alle tschechischenRegionen mit Ausnahme
von Prag ein BIP pro Kopf in KKS von deutlich unter 75% des
EU-Druchschnitts.

7. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

WelchekonkretenFördermöglichkeiten in die-
sen Ziel-1-Gebieten der TschechischenRepu-
blik ergebensichdarausfür die Investitionsför-
derung, insbesondere für die mittelständische
Wirtschaft?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 29. Dezember 2003

Die Legislativvorschlägeder EuropäischenKommission werden vo-
raussichtlichauchFestlegungenüber die Fördermöglichkeitenenthal-
ten. Gegenwärtigwird die konkrete Ausgestaltung der Förderung in
mehrjährigenProgrammenvon dem jeweiligenMitgliedstaatund der
EuropäischenKommission festgelegt.Sollte diesesVerfahren beibe-
haltenwerden,bliebeesder TschechischenRepublik vorbehalten,sich
mit der EuropäischenKommissionauf Fördermaûnahmenzu verstän-
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digen.WelcheAuswirkungensichauf die Investitionsförderung,insbe-
sonderefür die mittelständischeWirtschaft ergeben,kann dahernoch
nicht abgeschätztwerden.

8. Abgeordneter
Bernhard
Kaster
(CDU/CSU)

Welche bis dahin nicht vorhersehbaren Be-
schlüsseder Bundesregierung waren Anlass
für das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) im August2003eineeuropaweiteAus-
schreibungfür einen Rahmenvertrag zur Pla-
nung und organisatorischen Durchführung
von bundesweitenÖffentlichkeitskampagnen
unter Zuhilfenahme des BeschleunigtenVer-
fahrensund den damit für die Bewerberein-
hergehenden Fristverkürzungen zu starten,
und welchegenauenAufträge hat bzw. wird
die Gewinneragentur der Ausschreibungletzt-
endlichrealisieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 18. Februar 2004

Nicht vorhersehbareBeschlüssewarenkein Anlassfür die angewand-
ten Fristverkürzungen. DasVergaberecht ermöglichteinebeschränkte
Ausschreibungmit öffentlichem Teilnahmewettbewerb u.a. dann,
wenndie ausgeschriebeneLeistungnachihrer Eigenartnur von einem
beschränktenKreis von Unternehmen in geeigneterWeiseausgeführt
werdenkann. Dies gilt insbesondere, wennvom Unternehmen auûer-
gewöhnlicheFachkundeoder Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit
erwartetwird.

BMF hat von dieserVergabeartGebrauchgemacht,weil vom Auf-
tragnehmernebender schnellenEinarbeitung in komplexeSachthe-
men auch ein groûer Erfahrungswert in der Begleitungund Umset-
zungder politischenKommunikation verlangtwurde.BMF hat diese
Vorgabe in der Vergabebekanntmachunghervorgehobenund damit
sichergestellt, dasspotenziell ungeeigneteMitbewerber, deren Auf-
wände in keinem Verhältnis zum erreichbarenVorteil eines wett-
bewerblichen offenen Verfahrens stünden, Bewerbungsabsichten
eigenständigklären können. Im Übrigen stellte die beschränkte
Ausschreibunginsbesonderedurch den vorgeschaltetenTeilnahme-
wettbewerbjedem± auchpotenziellungeeigneten± Anbieter die Teil-
nahmefrei.

Die der Verdingungsunterlagezu Grunde liegendeLeistungsbeschrei-
bung war so gehalten,dassdie Bewerbersichauf Grund ihrer Erfah-
rungenund Sachkenntnis im Bereichder politischenKommunikation
fristgerechtund ± wie sichzeigte± auchumfassendsowiekompetent,
bewerbenkonnten.Auûerdemhat BMF den Bewerberndie Möglich-
keit einer Angebotspräsentation eingeräumt, und damit zusätzliches
Bieterpotenzial abgeschöpft.

Die Möglichkeit der Anwendung verkürzter Fristen bestätigt, dass
auch auf diesem Weg zeitnah die Voraussetzungen für eine sach-
gerechteund professionelleÖffentlichkeitsarbeit desBMF möglich ist
und dadurchdie Kommunikation zu denzum Jahresende2003durch
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dasParlamentverabschiedeten umfangreichenReformprojekteange-
stoûenwerdenkonnte.Die Notwendigkeit der Ausschöpfung der vol-
len Ausschreibungsfristen ist dadurchwedersachlichnoch formell zu
begründen.

Die Gewinneragentur hat für dasBMF die Bewerbungder Steuerre-
form umgesetztund mit Zuschlagserteilung zur angesprochenen Aus-
schreibungauchden Auftrag zur Bewerbungder Maûnahmenim Be-
reich der Bekämpfungvon Schwarzarbeit erhalten.WeitereAufträge
wurdenbislangnicht erteilt.

9. Abgeordneter
Bernhard
Kaster
(CDU/CSU)

Wieso konnte im BMF der Bedarf an einer
Agentur zur Durchführung von Öffentlich-
keitskampagnenfür dasJahr2004nicht bereits
bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs
2004 und der dort ersichtlichen120,5%igen
Steigerungder Mittel für Öffentlichkeitsarbeit
im Titel 0801/54201 erkanntwerden,und wie-
so können dieseKampagnennicht unter Mit-
hilfe des Presse-und Informationsamtesder
Bundesregierung (BPA) und desdort vorhan-
denenFachwissens bzw.der dort vorhandenen
Rahmenverträge realisiert werden,um so die
Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung ins-
gesamtwieder stärker ± wie in der Antwort
desStaatssekretärsund Sprechersder Bundes-
regierung,BØlaAnda, vom 17.Juli 2003 auf
meine schriftliche Frage1 auf Bundestags-
drucksache15/1459angekündigt ± beim BPA
zu konzentrieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 18. Februar 2004

Das BMF entscheidet grundsätzlich im RahmenseineRessorthoheit
über die Zahl und den Umfang seiner Kommunikationsprojekte.
BMF stimmt dennoch Inhalt, Erscheinungsbild und Ressourcenein-
satz zu Maûnahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit dem BPA ab und
stellt damit unabhängigvon der gewähltenAgentur ein weit gehend
einheitlichesErscheinungsbild sicher.Die Kampagnen werdendiesbe-
züglichalsounter Mithilfe desBPA vorbereitetund umgesetzt.

Durch den BeschlussdesBundeskabinetts vom 2. Juli 2003,die Zoll-
verwaltungmit der alleinigenBekämpfung der Schwarzarbeitzu be-
auftragen,wurdedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und der illegalen
Beschäftigung auf einestrukturelleund inhaltlich neueGrundlagege-
stellt. Die Bundesregierung wird in Kürze ein neuesGesetzzur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit im Parlamenteinbringen.Diese sowie
weitereim Haushaltsentwurf 2004berücksichtigten kommunikativ zu
begleitendenMaûnahmensetzeneine sachgerechte, bürgernaheund
professionelleKommunikation voraus.Diese sind zwingendmit den
Mitteln der flankierendenÖffentlichkeitsarbeitmit Unterstützungvon
Agenturengeboten.
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10. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung die Aussagedes
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten
PeerSteinbrückbestätigen,dassvon 1991bis
zum gegenwärtigenZeitpunkt zirka 900Mrd.
Euro an Transferleistungen in die neuenLän-
der geflossensind (sieheDER SPIEGEL vom
2. Februar 2004, S.17), und wie hoch waren
die jährlichen Transferleistungen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 18. Februar 2004

Seit 1998 wird eine offizielle Auflistung von Transferzahlungen ge-
trennt nachOst und Westnicht mehr geführt.Dies hängtunter ande-
rem damit zusammen,dassder Bundeshaushalt nach sachlichenund
nicht nachregionalen Gesichtspunktengegliedertist. VieleSonderleis-
tungenfür die neuenLänder im RahmenallgemeinerBundesleistun-
gen könnendahernicht zuverlässig erfasstwerden.Der Verzicht auf
gesonderteAusweisungder Leistungen für den Aufbau Ost ist über-
diesauchAusdruckdesZusammenwachsensder altenund neuenLän-
der. Je nach gewählterAbgrenzung± beispielsweise mit oder ohne
Leistungenan die gesetzlicheKrankenversicherungund die gesetzli-
che Rentenversicherung± werden unterschiedliche Angaben erzielt.
Der Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen
Einheit 1998 enthält noch eine zusammenfassendeDarstellung der
Transferleistungen an die neuen Länder. Danach beliefen sich die
Nettotransfers desBundesvon 1991 bis 1998 ± ohne Leistungen an
die gesetzlicheKrankenversicherung auf rund 595Mrd. DM (rund
300Mrd. Euro). Im gleichenZeitraum betrugendie Leistungen der
westdeutschenLänder und Gemeinden insbesondere im Finanzaus-
gleich rund 40Mrd. Euro. Dies beinhaltetdie Beteiligungder west-
deutschenGemeinden an den Schuldendienstleistungen der Länder
für den Fonds ¹Deutsche Einheitª sowie am FöderalenKonsolidie-
rungsprogramm (SolidarpaktI).

11. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Wie hoch waren die jährlichen Leistungenan
das Land Nordrhein-Westfalenan Bundeshil-
fen ± einschlieûlich der so genanntenKohle-
Subventionen± im Zeitraumvon 1991biszum
gegenwärtigenZeitpunkt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 18. Februar 2004

Eine vollständigeÜbersichtder FinanzhilfendesBundesan die Bun-
desländerist nicht möglich, da der Bundeshaushalt nach sachlichen
und nicht nachregionalen Gesichtspunktengegliedertist. Bei denwe-
sentlichenLeistungenausdem Bundeshaushaltan die Bundesländer
handeltessich in ersterLinie um FinanzhilfennachArtikel 91aGG,
91bGG, 104aAbs.3 und 4 GG.
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Auch die Subventionenfür denSteinkohlebergbauwerdennicht nach
regionalenGesichtspunktenerfasst.Die Fördermittel zur Unterstüt-
zungdesAnpassungsprozessesim deutschenSteinkohlenbergbauflie-
ûen dem Unternehmen RAG zu, nicht den einzelnenLandeshaushal-
ten in Nordrhein-Westfalen(NRW) oder im Saarland.Der Zuwen-
dungsbescheidrichtet sich an die Unternehmensleitung, die über die
Verwendungan den einzelnenProduktionsstandorten in NRW und
im Saarlandunabhängig entscheidet. Auch die Prüfung der Produk-
tionskostendes Kostenträgers Kohle nach dem Steinkohlebeihilfen-
gesetzund gemäûden Richtlinien desBundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) bei der RAG Aktiengesellschaft Essen
erlaubt keine regionale Differenzierung. Die unternehmensinterne
Rechnungslegung über die Mittelverwendung an den einzelnenFör-
derstandortenist subventionsunerheblichund wird daher im Subven-
tionsberichtder Bundesregierungnicht erfasst.

Die Höhe der FinanzhilfendesBundesfür den Bergbauinsgesamt±
ohne regionaleZuordenbarkeit± ergibt sich ausdem Subventionsbe-
richt der Bundesregierung. Diesebelaufensichfür denZeitraum1991
bis2003einschlieûlich auf insgesamtrund 40Mrd. Euro.

Finanzhilfen des Bundes: Bergbau insgesamt

Jahr Betrag Mio. E

1991 1815,3

1992 1771,5

1993 1724,8

1994 1464,1

1995 1336,4

1996 5059,2

1997 4637,2

1998 4510,5

1999 4308,2

2000 3971,5

2001 3728,9

2002 3020,1

2003 2678,2

1990bis2002Istergebnis,2003Soll

12. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie hoch ist die Republik Irak gegenwärtig
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland
verschuldet (bitte aufgeschlüsselt nach dem
Schuldenstandgegenüberder DDR bis 1990,
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland
bis 1990 und neu aufgelaufengegenüberder
Bundesrepublik Deutschland seit 1990), und
auf welcher völkerrechtlichen Grundlage ver-
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handelt gegenwärtigdie Bundesrepublik über
eine Entschuldungdes Irak mit dem US-Son-
derbeauftragten JamesBaker?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 30. Dezember 2003

Die Verschuldungdes Irak gegenüberder BundesrepublikDeutsch-
land (d.h. ohneAnteile der Exporteure/Banken) beläuftsichauf rund
3,1Mrd. Euro einschlieûlichVerzugszinsen(ohneVerzugszinsenrund
1,7Mrd. Euro). Die entsprechenden deutschenForderungen insge-
samt,d.h. einschlieûlichdesSelbstbehaltsder Exporteure/Bankenaus
den bundesgedeckten Forderungenbetrageninklusive Verzugszinsen
rund 4,4Mrd. Euro (ohneVerzugszinsenrund 2,3Mrd. Euro).

Von denobengenannten3,1Mrd. Euro ForderungendesBundesent-
fallen rund 2,1Mrd. Euro auf bundesgedeckte Forderungenund rund
1,0Mrd. Euro auf Forderungen der früheren DDR in westlicher
Währung(ohneVerzugszinsenentfallenrund 1,0Mrd. Euro auf bun-
desgedeckteHandelsforderungenund rund 0,7Mrd. Euro auf Forde-
rungender früherenDDR). Alle genanntenForderungenberuhenauf
Verträgen,die bis einschlieûlich 2. Oktober 1990geschlossenworden
sind.ForderungendesBundesgegenüberdemIrak, die auf nachdem
2. Oktober1990geschlossenenVerträgenberuhen,gibt esnicht.

Die Bundesregierung hat Mitte Dezember2003 Gesprächemit dem
US-SonderbeauftragtenJamesBaker geführt und dabei ihre grund-
sätzlicheBereitschaft zu einemsubstanziellenSchuldenerlassfür den
Irak erklärt. Die Bundesregierung strebt± wie auchandereGläubiger-
regierungen± an, dassder PariserClub, zu dem sich die wichtigsten
Gläubigerländer (einschlieûlichDeutschland) zusammengeschlossen
haben,in 2004mit einer internationalanerkanntenirakischenRegie-
rung einemultilaterale Umschuldungsvereinbarung aushandelt.Diese
Vereinbarung beabsichtigt die Bundesregierung dann so rasch wie
möglich in Verhandlungen mit einer solchen irakischen Regierung
über ein völkerrechtlich verbindliches bilateralesUmschuldungsab-
kommenumzusetzen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

13. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Wie viele bisher als arbeitslosgemeldeteTeil-
nehmer an Eignungsfeststellungs- und Trai-
ningsmaûnahmen der Bundesagentur für Ar-
beit fallen aufgrund der Statistikänderung im
Monat Januar 2004 aus der Statistik heraus,
und ist die Bundesregierungbereit, dieseZahl
künftig gesondertauszuweisen, um einenVer-
gleich mit der Vorjahresstatistik zu ermögli-
chen?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 19. Februar 2004

Der Bestandan Teilnehmernan Eignungsfeststellungs-und Trainings-
maûnahmenlag EndeJanuar2004bei 81057.DieseTeilnehmerzäh-
len nicht alsarbeitslos.

Die Zahl der Teilnehmeran Eignungsfeststellungs-und Trainingsmaû-
nahmenwird ± wie auchdie Zahl der Teilnehmeran anderenarbeits-
marktpolitischen Maûnahmen ± von der Bundesagentur für Arbeit
monatlich zusammen mit den Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.
Vorjahresvergleichesind und bleibendamit uneingeschränkt möglich.
Auûerdemhat die Bundesagentur für Arbeit ihre aktuellenStatistiken
zum Arbeitsmarkt mit einemHinweis auf die Statistikänderung verse-
hen.

14. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Welche gesetzlichebzw. haushaltsrechtliche
Grundlage existiert für die Stellenausschrei-
bung der Regulierungsbehördefür Telekom-
munikation und Post, RegTP, (http://
www.regtp.de/behoerde/02894/01/index.html),
in der es wörtlich heiût ¹Die Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post soll
zum 1. Juli 2004 die Regulierung des Strom-
und Gasmarktes übernehmen.ª, und welche
Kosten sind dem Bund durch die Stellenaus-
schreibung(unterteilt nach Arbeitsaufwand in
der Personalabteilung der RegTP; Anzeigen-
schaltungund etwaig bereits erfolgte Einstel-
lungen)entstanden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 16. Februar 2004

Nach den gemeinschaftsrechtlichenVorgaben(Beschleunigungsricht-
linien für den Strom- und Gasmarkt; VO Nr. 1228/2003betreffend
den grenzüberschreitendenStromhandel)mussam 1. Juli 2004 eine
neuzu errichtende Regulierungsstelle ihre Arbeit aufnehmen.

Der Entwurf desBundeshaushaltes2004 sieht dementsprechend die
Einrichtung von zustäzlichen60 Stellen für die Wahrnehmungder
Energieregulierung bei der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post (RegTP) vor. Auf dieserBasiserfolgte die Stellenaus-
schreibung der RegTP. Durch die Stellenausschreibung sind dem
Bund Kosten in Höhe von 9274,44Euro (Anzeigenschaltung FAZ:
9165,45Euro; Personalaufwand einschl.Veröffentlichung im Inter-
net:108,99Euro) entstanden.Einstellungensindbishernicht erfolgt.

15. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Liegender BundesregierungErkenntnissevor,
ob, und wennja, welchekonkretenAuswirkun-
gen der zum 1. April 2003 mit dem Zweiten
Gesetzfür moderneDienstleistungen am Ar-
beitsmarktin Kraft getretenenNeuregelungen
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zur Förderungder Beschäftigung in denpriva-
ten Haushaltenim Hinblick auf eine Entlas-
tung von Haushalten mit Pflegebedürftigen
durch hauswirtschaftlich tätige Kräfte festge-
stelltwerdenkönnen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 18. Februar 2004

Über konkreteAuswirkungender Neuregelungenzur Förderung der
Beschäftigung in denprivatenHaushaltenim Hinblick auf eineEntlas-
tung von Haushaltenmit Pflegebedürftigen durch hauswirtschaftliche
Kräfte liegender Bundesregierung nochkeineErkenntnissevor.

16. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Ist der Bestanddes in Mannheim angesiedel-
ten Fachbereichs Arbeitsverwaltung der Fach-
hochschulefür Öffentliche Verwaltung auch
nach einer Neuorganisation der Ausbildung
und nacheiner Statusumwandlung der für die
Bundesagentur für Arbeit Tätigenvom Beam-
ten zum Angestelltenim Hinblick auf Beschäf-
tigungszahlund Umfang der Liegenschaftgesi-
chertodersindVeränderungenzu erwarten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 18. Februar 2004

Wie Ihnen die Bundesagentur für Arbeit bereitsunmittelbarmitgeteilt
hat, ist der laufendeBetrieb desFachbereichs Arbeitsverwaltung bis
2006 sichergestellt. Ein Konzept zum Bildungssystem(dazu gehören
neben dem Fachbereich Mannheim/Schwerin auch die Führungs-
akademieund die Bildungszentren der Landesarbeitsämter/Regional-
direktionen)wird zurzeitvon der Bundesagentur für Arbeit erarbeitet.

17. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Wie viele Arbeitnehmerwurden in den letzten
drei Monaten ± nach Bundesländern getrennt
± durch die Bundesagentur für Arbeit ange-
schlossenen Personal-Service-Agenturen für
befristeteZeit anUnternehmenausgeliehen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 19. Februar 2004

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit (BA) werdendieseAn-
gabennicht erhoben,denn für MessungdesErfolgs desInstruments
ist die Integrationsquotemaûgeblich.

Erhoben wird lediglich die durchschnittliche Verleihquote, die die
Zahl der tatsächlichenVerleihtageins Verhältnis zu den möglichen
Verleihtagensetzt.So betrug nacheiner IAB-Studie die durchschnitt-
liche Verleihquote unter Einbeziehungvon Ausfallzeiten(z.B. Krank-
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heit desLeiharbeitnehmers) von April bis Oktober 2003 also in der
Anlaufphaseder Personal-Service-Agenturen39,5%.

18. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Inwieweit ist diesmit dem Auftrag der Perso-
nal-Service-Agenturen, insbesondereim Hin-
blick auf dendurch die Lohnzuschüssebeding-
ten Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den
herkömmlichen Zeitarbeitsunternehmen, zu
vereinbaren?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 19. Februar 2004

Die Zielrichtung der Personal-Service-Agenturen(PSA) ist eineande-
re als die der üblichenLeiharbeit. Bei der PSA stehtnicht die rasche
und flexible Lösung von Personalengpässen,sonderndie endgültige
Vermittlung der zunächstprobeweiseverliehenenPSA-Beschäftigten
an den Entleiher oder einen anderenArbeitgeber im Vordergrund.
Die PSA arbeitendaher± andersals die übliche Leiharbeit ± arbeit-
nehmerorientiert und nicht stellenorientiert. Schon aufgrund dieser
anderenZielrichtung sind die befürchtetenVerdrängungseffekte ge-
genüberder etabliertenLeiharbeitnicht eingetreten.

Darüber hinausist auchder Personenkreis, der für einePSA-Beschäf-
tigung in Betrachtkommt, und derjenige,der bei einemüblichenLeih-
arbeitsunternehmenbeschäftigtist, nicht deckungsgleich. Zielgruppen
der PSA sind Arbeitslosemit individuellenVermittlungshemmnissen,
die kurzfristig von den Arbeitsagenturenweder in ein normalesBe-
schäftigungsverhältnis noch zu einem üblichen Verleihunternehmen
vermittelt werdenkönnen.Auch sollensie in verleihfreienZeiten ge-
fördert werden.DiesePersonenorientierung führt dazu,dassder Be-
trieb einerPSAmit einemhöherenAufwand alsdie üblicheLeiharbeit
verbundenist. Dasder PSAzu zahlendeHonorar dient der Entschädi-
gungdiesesMehraufwands.Hinzu kommt, dassdasHonorar degres-
siv gestaltetist, d.h. mit Zeitablaufniedrigerwird und einerascheAb-
werbungbesondersprämiert.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

19. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung das Kon-
zept, den Planungsstand und die beabsichtig-
ten Ziele (Ökologie, Ökonomie, Soziales,
Transfer) des ihr bekannten Pilotprojektes
¹Bioenergiedorf Jühndeª?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 16. Februar 2004

Das ¹Bioenergiedorf JühndeªwurdealsErgebnis der vom Bundesmi-
nisterium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
(BMVEL) beim InterdisziplinärenZentrum für NachhaltigeEntwick-
lung (IZNE) der Universität Göttingen gefördertenStudiezum The-
ma ¹Voraussetzungen und Folgen einer eigenständigen Wärme-und
Stromversorgung durch Biomassefür Landwirtschaft, Ökologie und
Lebenskultur im ländlichenRaumª zur weit gehendenUmstellung sei-
ner Energieversorgungauf Bioenergieträgervorgeschlagen.

Die vorgeschlagene Umstellung und das dafür vorgelegteKonzept
wurden vom BMVEL als unterstützenswert angesehen.Als Konse-
quenzdarausfördert dasBMVEL gegenwärtigdie standortkonkrete
Planung und deren wissenschaftliche Betreuungfür ein Demonstra-
tionsvorhaben ¹Bioenergiedorf Jühndeª.

Das BMVEL sieht in dem ¹Bioenergiedorf Jühndeª eine gute
Gelegenheitzur Demonstration der Möglichkeiten und Chancendes
erneuerbarenEnergieträgersBiomasse

± für mehrUmwelt-und Klimaschutz,

± für den Aufbau einer ressourcenschonenden,nachhaltigenund hei-
mischendezentralenEnergieversorgung,

± bei der ErschlieûungneuerProduktions- und Einkommensmöglich-
keitenfür die Landwirtschaft(¹Der Landwirt alsEnergiewirtª) und
im ländlichenRaum(Arbeitsplätze, regionaleWertschöpfung).

20. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

WelcheErfolgsaussichten räumt die Bundesre-
gierung Förderanträgen für das Projekt ¹Bio-
energiedorfJühndeª vor dem Hintergrund ih-
rer Bewertung,der Unterstützungder im Ort
betroffenenBürgerinnenund Bürger,der über-
regionalenpolitischenUnterstützung und des
im Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährungund LandwirtschaftbekanntenFör-
derbedarfsfür die Investition und die Begleit-
forschungein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 16. Februar 2004

Für die Studie,bei der dasDorf Jühndefür eineweit gehendeUmstel-
lung der Energieversorgung auf Bioenergieträgervorgeschlagenwur-
de,sindvom BMVEL 667T Euro bereitgestelltworden.

In Zusammenhang mit dem vorgesehenenDemonstrationsvorhaben
¹Bioenergiedorf Jühndeª hat das BMVEL für das Planungs-und
Genehmigungsverfahren sowie deren wissenschaftliche Begleitung
Fördermittel in Höhe von insgesamt372T Euro bewilligt.
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Die bisher eingesetzten öffentlichen Mittel dokumentieren, dassvon
einemErfolg desVorhabensauszugehenist.

Nach einem erfolgreichen Abschlussdes Planungs-und Genehmi-
gungsverfahrensstehtdie Entscheidungüber weitereMittel für Inves-
titionsmaûnahmenund derenwissenschaftliche Begleitungan.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

21. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Wann ist mit einerkonkretenNovellierungdes
Soldatenversorgungsgesetzesim Hinblick auf
dasInstitut desEinsatzunfallszu rechnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung ist verabredet,den Gesetzentwurf auf-
grundseinerhohenPriorität nochim erstenQuartal2004in dasparla-
mentarischeVerfahreneinzubringen.

22. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Worin liegendie Ursachender bisherigenVer-
zögerung, nachdem der Parlamentarische
StaatssekretärbeimBundesministerder Vertei-
digung, Walter Kolbow, am 13.November
2003 (Plenarprotokoll 15/75, S.6513C) von
einer¹unverzüglichenNovellierungª sprach?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Die Umsetzungdes Beschlussesdes Verteidigungsausschussesvom
15.Januar2003, die Versorgungfür Soldatenbei Dienstunfällenim
Auslandseinsatzan die verändertenAnforderungen bei diesenEinsät-
zen anzupassen, ist unverzüglichauf den Weg gebrachtworden.Die
Federführungfür einenentsprechendenGesetzentwurf liegt aufgrund
seinerZuständigkeitfür dasöffentlicheDienst-und Versorgungsrecht
beim Bundesministerium desInnern. Das Bundesministerium desIn-
nern hat am 20.Oktober 2003den erstenArbeitsentwurf eines¹Ge-
setzeszur Regelung der Versorgung bei besonderenAuslandsein-
sätzen(Einsatzversorgungsgesetz± EinsatzVG)ª an dasBundesminis-
terium der Verteidigungübersandt. Der Entwurf basiertauf dem im
Bundesministerium der Verteidigung erarbeitetenund von Bundes-
ministerder Verteidigung, Dr. PeterStruck,am 2. Juni 2003gebillig-
ten Konzept zur ¾nderung des Soldatenversorgungsgesetzes. Die
Ressortbeteiligung einschlieûlich der Beteiligung der Länder und
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Verbändewird in Kürze durchdasBundesministerium desInnern ein-
geleitet.

23. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Wie erklärt sichdie Bundesregierung den ¹un-
verhältnismäûigen Anstiegª an Sprengstoff-
anschlägenim Raum Sarajewo(Der Keiler,
19.Januar2004),und stehtdamit auchdie Be-
schädigungeines Transportpanzers FUCHS
im Raum Trnovaca/Foca (Der Keiler, 29.De-
zember2003)in Verbindung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Ein unverhältnismäûigerAnstiegan Sprengstoffanschlägenim Raum
Sarajevokann von hier ausnicht bestätigtwerden.Die bisherigen± in
vielenFällen± eherkleinenund nicht immer nachvollziehbaren Deto-
nationen in BosnienHerzegowina werden im Regelfall dem Bereich
der OrganisiertenKriminalität zugerechnet.Die von Ihnen angespro-
cheneBeschädigungeinesTransportpanzers FUCHS (Frontscheibe)
steht mit diesenAnschlägennach hiesigenErkenntnissenin keinem
Zusammenhang und wurdeoffenbardurcheinenSteineinschlagverur-
sacht.

24. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

WeshalberwähnenwederdasAuswärtigeAmt
noch dasBundesministerium der Verteidigung
in der ¹Unterrichtung desParlaments über die
Auslandseinsätzeder Bundeswehrªdie Erhö-
hung der Gefährdungsstufezum Schutz der
SFOR-Soldaten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

BedrohungsabhängigeAlarm- und Schutzstufen regelndasVerhalten
der Soldatinnenund Soldatenin denEinsatzkontingentender Bundes-
wehr. Die Anpassungan die jeweiligeSicherheitslageerfolgt fortlau-
fend. Dieser routinemäûige Vorgang findet regelmäûigkeine Erwäh-
nung in den Unterrichtungen des Parlamentsüber die Auslandsein-
sätzeder Bundeswehr.

25. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Welche¾nderungen/ErgänzungendesGrund-
gesetzeswären bei einer Realisierung des
¹Strukturveränderungskonzeptesª desBundes-
ministers der Verteidigung,Dr. Peter Struck,
notwendig?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Das StrukturveränderungskonzeptdesBundesministers der Verteidi-
gung,dasheiût die Einteilungder Streitkräftein Eingreifkräfte, Stabi-
lisierungskräfte und Unterstützungskräfte, erfordert wedereine¾nde-
rung noch eine Ergänzungder Verfassung.Solchesist insofern auch
nicht beabsichtigt.

26. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung im Zuge desRück-
gangsder Einberufungszahlenvon Wehrpflich-
tigen eine Schlieûung desKreiswehrersatzam-
tes Bayreuth und kann die Bundesregierung
denErhalt desKreiswehrersatzamtesBayreuth
garantieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Die gestiegenenAnforderungen an die Bundeswehrdurch die Ein-
sätzeund internationalen Verpflichtungenmacheneine über dasbis-
herigeMaû hinausgehendeWeiterentwicklungder Bundeswehrunaus-
weichlich.

Bundesminister der Verteidigung,Dr. PeterStruck,hat am1. Oktober
2003 ± nach einer gründlichen Bestandsaufnahme und Beurteilung
aller Handlungsmöglichkeiten ± die Weisung für die Weiterent-
wicklung der Bundeswehrerlassenund in der Pressekonferenz am
13.Januar2004bestätigt.Bezogenauf die Stationierung enthältsieim
Kern folgendePunkte:

· Die Wehrpflicht von 9 Monaten bleibt bestimmenderFaktor der
Planung.Der Wehrdienstwird jedochneuausgestaltet.

· Die Wirtschaftlichkeit im Handelnwird weiteroptimiert.

· Vorgabenfür die Einsätze,Struktur, Material, Ausrüstungund Be-
schaffungsvorhaben werden konsequentan die verändertenRah-
menbedingungenangepasst.

· Die Bundeswehrwird bis zum Jahr 2010auf einenGrundumfang
von 250000Soldatinnenund Soldatensowie75000zivile Mitarbei-
terinnenund Mitarbeiter verringert.

· Die Stationierung der Bundeswehrwird nachmilitärischen/funktio-
nalenund betriebswirtschaftlichenGrundsätzen ausgerichtet.

Ziel ist eineBundeswehr,die befähigtwird, dasveränderteAufgaben-
spektrumabzudecken.DiesesZiel kann nur durch Überprüfung und
Anpassungaller relevantenBestimmungsgröûen und durch konse-
quenteVerwirklichungdesstreitkräftegemeinsamenAnsatzeserreicht
werden.Die sich hierausergebendenAuswirkungenauf die Struktu-
ren der Bundeswehrund auf die Stationierung sind vorbehaltlosund
besonderssorgfältig zu prüfen. Im Ergebniswerden u.a. erhebliche
Veränderungenin der Stationierung der Bundeswehrzu erwarten
sein.
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Auf der Basisder Überprüfungsergebnissewird Bundesminister der
Verteidigung, Dr. Peter Struck, die erforderlichen grundlegenden
Entscheidungen treffen, damit ersteMaûnahmen in diesemJahr ein-
geleitetwerdenkönnen.Der gesamteProzesssoll 2010abgeschlossen
werden.Das Stationierungskonzeptwird nicht vor Ende 2004vorlie-
gen.

Auf Grund desgegenwärtigenPlanungsstandesliegennoch keineEr-
kenntnissevor, inwieweit sich darausresultierendeAnpassungenauf
die Stationierung der Bundeswehr und damit auf die Standorteweder
generellnoch bezogenauf den von Ihnen genanntenStandort Bay-
reuthergebenwerden.

Im Übrigen darf ich auf dasSchreibenvon Bundesminister der Vertei-
digung, Dr. Peter Struck, vom 30.Januar2004verweisen,in dem er
Ihnen mitgeteilthat, dasskeinePlanungenbestehen,die Liegenschaft,
in der dasKreiswehrersatzamt in Bayreuthuntergebrachtist, zu ver-
äuûern.

27. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Ist beabsichtigt, die Kontingentdauerbei Aus-
landseinsätzender Bundeswehrgenerell von
sechsauf vier Monatezu verkürzen?

28. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Falls ja, wannsoll die Verkürzungin Kraft tre-
ten?

29. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Umfasst eine Verkürzungder Kontingentdau-
er Soldatenaller Teilstreitkräfte und Truppen-
gattungen?

30. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Ist nebeneiner starrenKontingentdauerauch
an flexible Einsatzzeitenbei Auslandseinsät-
zen,z.B. bei Spezialverwendungen,gedacht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 17. Februar 2004

Die Beantwortung Ihrer Fragen ist zum jetzigen Zeitpunkt in dem
von Ihnen gewünschtenDetaillierungsgradnochnicht möglich.

Grundsätzlich ist jedoch beabsichtigt,die Kontingentdauer bei Aus-
landseinsätzender Bundeswehrvon sechsauf vier Monate zu reduzie-
ren. Dabei ist die angekündigteUmstellung der Kontingentdauer
nicht auf einen bestimmtenStichtag terminiert. Vielmehr stellt sich
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dieserWechselals ein Prozessdar. Im Rahmen der aktuellen Aus-
landseinsätzesind die Kontingenteder Bundeswehrin ein multinatio-
nalesUmfeld eingebunden.Die Operationenwerdendurch die Ver-
eintenNationen,die NATO oder die EuropäischeUnion geführt.Die
beabsichtigteUmstellungder Kontingentdauererfordert dahereinen
detaillierten,zeitintensivenAbstimmungsprozessmit diesenOrganisa-
tionen, insbesondereaber auch mit den Nationen, mit denenwir in
den Einsatzgebietenbi- bzw. multinational zusammenarbeiten. Die
Maûnahmensind darüberhinausmit den weiterenSchrittenim Rah-
mender Weiterentwicklungder Bundeswehr abzustimmen.

Es ist beabsichtigt,dassdie Verkürzungder Kontingentdauer grund-
sätzlichfür alle Soldaten,unabhängigvon der Zugehörigkeit zu einer
Teilstreitkraft oder einer bestimmtenTruppengattung, Anwendung
findet. DesWeiterenwird auchzukünftigeineflexibleFestlegungindi-
vidueller Stehzeitenim Einsatzmöglich und erforderlich bleiben,um
besonderenEinsatzerfordernissen (z.B. bei Spezialverwendungen)
oderggf.auchindividuellen BedürfnisseneinzelnerSoldatenangemes-
senRechnungtragenzu können.Dies schlieûtdie Möglichkeit einer
längerenEinsatzdauer alsvier Monateein.

31. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

SiehtdasBundesministeriumder Verteidigung
Möglichkeiten, dassder Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge deutscherSoldaten,die
währendder Bundeswehreinsätzeim Ausland
gestorbensind, in Bundeswehrliegenschaften
im In- und Auslandgedenkt,und wennja, wel-
che?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Der VolksbundDeutscheKriegsgräberfürsorgee.V. in Kasselwurde
von der deutschenBundesregierungmit der Kriegsgräberpflege im
Ausland beauftragt.Er nimmt sich seit 1919 in beispeilhafter Weise
der Pflegeder deutschenSoldatengräber im Auslandan.SeinerArbeit
ist eszu verdanken,dassdie Gefallenen und Opfer der beidenWelt-
kriegeeinewürdige Ruhestättegefundenhaben.Allerdings ist esmit
den satzungsgemäûenAufgabendesVolksbundsnicht vereinbar, in-
nerhalbvon Liegenschaftender Bundeswehr für dasGedenkenan die
im EinsatzverstorbenenSoldatinnenund SoldatenSorgezu tragen.

Stattdessengedenktdie Bundeswehrihrer bei Auslandseinsätzen ver-
storbenenSoldatinnenund Soldatendurch Trauerfeiern im Einsatz-
land und in Deutschlandund trifft darüber hinaus im Rahmen der
Fürsorge-Bestimmungen für Überführung, Bestattung, Grabstätte,
Grabmalund GrabschmuckSorge.

32. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft es zu, dassstudierendenOffizieren der
Hamburger Bundeswehr-Universität in Folge
desTerroralarms vom 30.Dezember2003be-
fohlenwurde,teilweiseohneEinweisung,ohne
persönliche Schutzausrüstung (z.B. schuss-
sichereWeste)und lediglich mit einer Hand-
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feuerwaffeausgestattetauf dem Gelände des
BundeswehrkrankenhausesHamburg Streifen-
dienstzu versehen,und wennja, wiewird diese
Maûnahmebegründet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. Februar 2004

Im Rahmender zusätzlichenSchutzmaûnahmenfür dasBundeswehr-
krankenhausHamburg nach Eingang der Anschlagsdrohung sind
vom 30.Dezemberauf den 31.Dezember2003zehn(freiwillige) und
vom 31.Dezember2003auf den 1. Januar2004neun(davonvier be-
fohlene) studierende Offiziere bzw. Offizieranwärter der Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der BundeswehrHamburg eingesetzt
worden. Der Einsatzerfolgte, um einenaktiven Beitrag der Bundes-
wehr zum Schutzder Liegenschaftzu leistenund Polizeikräfte nicht
zusätzlichdurch einenEinsatzinnerhalbder Liegenschaftzu binden.
Zur Ableistung ihres Wachdienstes wurden die Offiziere/Offizieran-
wärter am 30. bzw. 31.Dezember 2003 in die aktuelle Lage, den
Wachauftragund die Einzelaufgaben eingeweisen.Weiterhin erfolgte
eineEinweisungin die StreifenwegedurchAbgehenin Begleitungvon
Ortskundigensowie in die Durchführung von Personen-und Kraft-
fahrzeugkontrollen.An die Soldatenwurdedie PistoleP1 zumSelbst-
schutzausgegeben.

Im Übrigen können studierendeOffiziere/Offizieranwärter jederzeit
auf Grund ihrer allgemein-militärischen Vorausbildung im Wach-
diensteingesetztwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

33. Abgeordneter
Holger
Haibach
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse über einen möglichen
Kinderhandel zur Adoption ausRumänien in
Länder der EuropäischenUnion, insbesondere
Deutschland,liegender Bundesregierungvor,
und welcheSchritte unternimmt sie, um den
Kinderhandel möglichstumfassendzu verhin-
dern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 18. Februar 2004

Der Bundesregierung liegenkeinekonkretenErkenntnisseüber einen
möglichenKinderhandel im Zusammenhang mit Adoptionen ausRu-
mänien in Länder der EuropäischenUnion, insbesondere Deutsch-
land,vor.
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Um Kinderhandel zu verhindernund dasVerfahrenbei internationa-
len Kindesadoptionen zu vereinheitlichen und zu verbessernund auf
eine auch rechtlich solide Grundlagezu stellen,hat die Bundesrepu-
blik Deutschlanddas Haager Übereinkommen über den Schutzvon
Kindern und die Zusammenarbeit auf demGebietder internationalen
Adoption (HAÜ) ratifiziert. Das am 1. März 2002für Deutschlandin
Kraft getreteneAbkommen regelt die zwischenstaatliche Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption. Die Ziele des
Abkommenssollenvor allemdurchein institutionalisiertesSystemder
Zusammenarbeit zwischenden Vertragsstaatenerreicht werden, die
zu diesem Zweck zentrale Behörden bestimmen.Für die Bundes-
republik Deutschland wurde auf Bundesebene die Aufgabe einer
Zentralen Behördedem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichts-
hof als Bundeszentralstelle für Auslandsadoption übertragen. Auf
Länderebenenehmen die zentralen Adoptionsstellen der Landes-
jugendämter die AufgabenalsZentraleBehördenwahr.

34. Abgeordneter
Holger
Haibach
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die bisheri-
genBemühungender rumänischenRegierung,
den möglicherweisevorkommenden Kinder-
handelin die EuropäischeUnion zu unterbin-
den,und auf welchebelastbarenBeweisestützt
sieihre Bewertungen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 18. Februar 2004

Die Bundesregierung begrüût,dassdie im Jahr2001beschlossenezeit-
lichebegrenzteund jeweilsverlängertegrundsätzlicheAussetzung von
Auslandsadoptionen bis zur Verabschiedung eines neuen Kinder-
schutzgesetzes nunmehr auf Grund des GesetzesNr. 233/2003vom
31.Mai 2003unbefristetin Kraft bleibt. DiesesneueKinderschutzge-
setzsoll vorabmit einerEU-Expertenkommissionabgestimmtwerden.
Trotz desMoratoriums werdenAuslandsadoptionen im Interessedes
Kindeswohlsin Einzelfällenvon der rumänischen Regierunggeneh-
migt. Ein Kriterienkatalog hinsichtlich der Definition des Kindes-
wohlsbestehtallerdingsnicht, eswird allein auf Grund der Umstände
desEinzelfallesentschieden.Es kann dahernicht ausgeschlossenwer-
den,dasseinigeLänder mit einemhohenAnteil an Adoptionenrumä-
nischerKinder versuchen,Druck auf die rumänischenBehördenaus-
zuüben.Nach Deutschlandsindnur wenigerumänische Kinder in den
letztenJahrenadoptiert worden. Im Jahr 2002warenes14, im Jahr
2003 fünf Adoptionen. Der geltendeAdoptionsstopp wird durch die
Ausnahmenzwar aufgeweicht,unterliegt jedoch weiterhin der staat-
lichenKontrolle. Mit einernachhaltigen Verbesserung der nochunbe-
friedigendenSituation wird aber wohl erst mit dem Inkrafttreten des
geplantenKinderschutzgesetzeszu rechnensein.

35. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Welche Haltung hat die Bundesregierung zu
der Verfassungsmäûigkeitdes§69ErstesBuch
Sozialgesetzbuch (SGBI) unter Bezugnahme
auf die Berichterstattung in der ¹Stuttgarter
Zeitungª vom 7. Februar 2004,und wie beur-
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teilt siediesbezüglich die Vereinbarkeit desam
1. Januar 2004 in Kraft getretenen Baden-
WürttembergischenKindergartengesetzesmit
diesemParagraphen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 17. Februar 2004

Das in demArtikel der ¹Stuttgarter Zeitungª angesprocheneGutach-
ten von Professor Schochund ProfessorWieland ist bishernicht ver-
öffentlicht wordenund liegt der Bundesregierung nicht vor.

Ich bitte daher um Verständnis,dassdie Bundesregierung allein auf
der Grundlage der Berichterstattung in der ¹Stuttgarter Zeitungª
keineStellunghierzunehmenwird.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

36. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Ansicht, dassdie
Regelung,dass gesetzlichkrankenversicherte
Rentner Krankengeld mitversichern müssen,
obwohlsiekeinenAnspruchdaraufhaben,ver-
fassungskonform ist, und wennja, warum?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 19. Februar 2004

Ja. Die Bundesregierungist der Auffassung,dassdie Regelung,nach
der die Beitragsbemessungin der gesetzlichenKrankenversicherung
ausRentenund VersorgungsbezügennachdemallgemeinenBeitrags-
satzerfolgt, verfassungskonform ist. Die Anwendung desallgemeinen
Beitragssatzesist ausfolgendenGründengerechtfertigt:

Währenddie Leistungsaufwendungender Krankenkassenfür Rentner
in denaltenLändern1973nochzu rd. 72%durchdie für siegezahlten
Beiträgegedecktwurden,finanziertendie Rentnerim Jahr2002ledig-
lich noch etwa 43% ihrer Leistungsaufwendungen.Diese ¹Finanzie-
rungslückeª ist innerhalb der Solidargemeinschaft der Versicherten
auszugleichen.Da aber die Beiträgeder Aktiven nachdem allgemei-
nen Beitragssatzmit Krankengeldanspruchbemessenwerden (§241
SGBV), ist im Sinne des der gesetzlichenKrankenversicherung zu
Grunde liegendenSolidaritätsprinzips die Beitragszahlung aus der
Rentenachdem gleichenBeitragssatzwie für Arbeitnehmerzur Ver-
ringerungder Belastungder Aktiven gerechtfertigt.
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37. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Welche wissenschaftliche Erkenntnisse über
¹Fehlanreizeª im Rahmender stationären Ver-
sorgung von Patienten der Pflegestufe I des
Leistungskatalogesder Pflegeversicherung lie-
gen der Bundesregierung vor, auf welchesich
die ParlamentarischeStaatssekretärin bei der
Bundesministerin für Gesundheitund Soziale
Sicherung,Marion Caspers-Merk, in ihrem In-
terview vom 8. Januar 2004, Fernsehsendung
¹Monitorª, zum Thema Pflegeversicherung
bezogenhatte, und wenn keine wissenschaft-
liche Erkenntnissevorliegen,welcheErkennt-
nisse waren dann Grundlage für diese Aus-
sage?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 21. Januar 2004

Es ist unbestritten,dassdie meistenPflegebedürftigen wünschen, so
langewie möglichzu Hauseversorgtund betreutzu werden.Um dies
zu erreichen,sind Maûnahmenzur weiterenStärkungder häuslichen
Pflege erforderlich. Das geltendePflegeversicherungsrechtsieht für
diejenigenPflegebedürftigen,die zu Hauselebenund dort Fremdhilfe
benötigen,zur Finanzierung der Pflegeeinsätzedurch Mitarbeiter am-
bulanterPflegedienste einenSachleistungsbetragin Höhe von 384Eu-
ro monatlich in der PflegestufeI und 921Euro in der Pflegestufe II
vor. Demgegenüberstellt die Pflegeversicherung bei Fremdpflege
durch Mitarbeiter eines Pflegeheimsin der PflegestufeI monatlich
1023Euro zur Verfügungund 1279Euro in der PflegestufeII. Diese
Leistungsunterschiedezwischenhäuslicher und stationärer Pflegewer-
dendemGrundgedanken¹ambulant vor stationärª nicht gerecht.

Zudem ist unbestritten,dassdie derzeitigeStaffelungder stationären
Leistungsbeträge zu einer überproportionalen Entlastungder pflege-
bedürftigenHeimbewohner der PflegestufeI gegenüberden Heimbe-
wohnernder PflegestufenII und III, alsogegenüberden ¹schwererª
Betroffenen,führt. Pflegebedürftige der PflegestufeI müssenzur Ab-
deckungdesHeimentgeltsaufgrundder derzeitigenHöhe der Pflege-
versicherungsleistungenweit wenigerauseigenenMitteln hinzuzahlen
alsPflegebedürftige der PflegestufenII und III.

Dieses Ungleichgewicht birgt die Gefahr von Fehlentwicklungen,
etwa einer verfrühten Entscheidungfür die stationärePflege,die in
manchenFällen durch ein verbessertesLeistungsangebot der Pflege-
versicherungbei häuslicherPflegevermiedenwerdenkönnte.

In die gleicheRichtunggehtzumBeispieldasVotum der Kommission
¹Soziale Sicherheitª± Zur Reform der sozialenSicherungssysteme ±
unter Leitung des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Sie
kritisierte, dassdie Leistungenfür vollstationäre Pflegebei Pflegestu-
fe I und II deutlich höher sind als für häuslichePflegeund forderte
die Spreizungzwischenden Leistungenfür ambulanteund stationäre
Pflege¹mindestensdeutlichabzuflachenª.
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38. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

Wie viele ehemalige DDR-Staatsbedienstete
erhaltenRentenzahlungenausdenEinnahmen
desSolidaritätszuschlages,und auf welcheHö-
he belaufensich die damit verbundenenAus-
gaben?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 17. Februar 2004

Für ehemaligeDDR-Staatsbedienstetebestandwie für zahlreichean-
dereBerufsgruppenauchnebender allgemeinenSozialversicherungs-
pflicht in der RegeleineMitgliedschaft in einementsprechendenZu-
satz- oder Sonderversorgungssystem.Die Ansprüche und Anwart-
schaftenausden Zusatz-und Sonderversorgungssystemender DDR
sind± wie im Einigungsvertrag von 1990festgelegt± mit demRenten-
überleitungsgesetzzum 1. Januar 1992 in die gesetzlicheRentenver-
sicherungüberführt worden.

Die Kosten für die Zusatzversorgungssystemesind im Einzelplan15
und für die Sonderversorgungssystemeim Einzelplan33 desBundes-
haushaltsplans veranschlagt.Ein Teil der AusgabendesBundeswird
von denneuenLändernerstattet.Die ausdemBundeshaushaltzu leis-
tendenAusgabenwerdenentsprechenddem Grundsatzder Gesamt-
deckung(§8 Bundeshaushaltsordnung) ausallenEinnahmendesBun-
desgedeckt;eine besondereZweckbindungder Einnahmen ausdem
SolidaritätszuschlagbestehtentgegenIhrer Annahmenicht.

In den 27 Zusatzversorgungssystemender ehemaligenDDR waren
nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter des Staatsapparates, sondern
auch ¾rzte, Künstler, Pädagogen,hauptamtliche Mitarbeiter des
FDGB und der Parteien sowie Angehörigezahlreicheranderer Be-
rufsgruppenversichert.Die Gesamtzahlder Zahlfälleliegt nachAnga-
bendesBundesversicherungsamtsbei rund 590000(Stand:Dezember
2003;vorläufig).Die Ist-Ausgabenfür die Überführungder Zusatzver-
sorgungssysteme belaufensich für dasJahr 2003auf 2,5Mrd. Euro.
Die neuenLänder habenhiervon dem Bund einen Betrag von rund
1,6Mrd. Euro erstattet.

Sonderversorgungssystemebestehenfür die Angehörigender Natio-
nalen Volksarmee,der DeutschenVolkspolizei, der Feuerwehr, des
Strafvollzugs,der Zollverwaltung und desMinisteriums für Staatssi-
cherheit/Amtes für Nationale Sicherheit.Die Anzahl der Zahlfälle
liegt hier nach Angaben des Bundesversicherungsamts bei rund
290000 (Stand:Dezember2003;vorläufig). Die Ist-Ausgabenfür die
Überführung der Sonderversorgungssystemebelaufen sich für das
Jahr 2003auf 1,5Mrd. Euro. Für Leistungenan Angehörigeder ehe-
maligenDeutschenVolkspolizei,der Feuerwehrund desStrafvollzugs
sowieihrer Hinterbliebenenhabendie neuenLänder demBund einen
Betragvon 717Mio. Euro erstattet.

39. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Welche Folgen für das Augenoptiker-Hand-
werk siehtdie Bundesregierung angesichtsder
sichzwischenVertretern von Augenärztenund
Bundesregierung unterscheidendenRechtsauf-
fassungüber die Zurechnung von Augenglas-
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bestimmung und Brillenverordnung als eine
Leistung der gesetzlichenKrankenversiche-
rung ± insbesondere vor dem Hintergrund,
dass Bundesgerichtshof und Bundessozialge-
richt eine Gleichbehandlung bei der Abrech-
nungsfähigkeit der Augenglasbestimmung zwi-
schenAugenoptiker und Augenarztfestgestellt
haben?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 20. Januar 2004

Mit Inkrafttreten des Gesetzeszur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz ± GMG) wird
der Leistungsanspruch bei der Versorgung mit Sehhilfen ab dem
1. Januar 2004 auf Kinder und Jugendlichebis zur Vollendung des
18.Lebensjahres sowie auf schwer sehbeeinträchtigte Versicherte
begrenzt.

Die am 1. Januar 2004 in Kraft getretenenHilfsmittel-Richtlinien
sehenvor, dassdie Verordnung von Sehhilfenzur Verbesserungder
Sehschärfeund therapeutischer Sehhilfenzu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung nur aufgrund einer augenärztlichenUnter-
suchungerfolgenkann.

Diesgilt nicht für Sehhilfenzur Verbesserungder Sehschärfe bei

± Folgeverordnungennach Vollendungdes14.Lebensjahres, sofern
nicht aufgrund einer auffälligen Veränderungder Sehschärfeseit
der letztenVerordnungdie Gefahr einerErkrankungdesAugesbe-
stehtund keineschwereSehbeeinträchtigung(. . .) vorliegt.

± Ersatzbeschaffungen innerhalb von drei Monaten bei Kindern bis
zur Vollendung des 14.Lebensjahres ohne ¾nderungder Refrak-
tionswerte.

Auf eine augenärztliche Untersuchungkann nach dem Wortlaut der
Richtlinien nur in den o.g. Ausnahmefällenverzichtetwerden.Opti-
ker gebenin diesenAusnahmefällendie in die Leistungspflicht fallen-
den Sehhilfenohneeine entsprechendeaugenärztlicheUntersuchung
ab und führen ggf. das zur Bestimmungder Sehschärfenotwendige
Verfahrendurch. Ob beziehungsweise inwieweitdabeivon den Kran-
kenkasseneineVergütungan die Optiker zu entrichtenist, richtet sich
nach den Verträgengemäû§127 SGBV zwischenden Krankenkas-
senund Leistungserbringern.

Eine Vergütungder Optiker durchdie Krankenkassen für die Feststel-
lung der Sehschärfe bei Sehhilfen,die nicht mehr in die Leistungs-
pflicht der gesetzlichenKrankenversicherung fallen, ist nach Auffas-
sungder Bundesregierung nicht zulässig.

Zu welchenKonditionen Optiker zukünftig Brillen an Kunden abge-
ben, die keinen Anspruch auf eine Sehhilfenversorgung im Rahmen
der gesetzlichenKrankenversicherunghaben,ist zwischendem Opti-
ker und demjeweiligenKunden privatrechtlichzu vereinbaren.
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NegativeFolgen für dasAugenoptikerhandwerksind deshalbfür die
Bundesregierung nicht ersichtlich.

40. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber,
wo und in welchenEinrichtungen Kurse zur
medizinischen Rehabilitation und Trainings-
maûnahmenfür erblindeteMenschendurchge-
führt werden?

41. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wenn ja, wer ist der KostenträgersolcherEin-
richtungenbzw. der von diesenEinrichtungen
angebotenenKurse,und sindder Bundesregie-
rung Fälle bekannt,nach deneneswegender
Unklarheit des zuständigenTrägers zur Ein-
stellungder FinanzierungsolcherKursangebo-
te kam?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 12. Januar 2004

Leistungenzur medizinischen Rehabilitationfür erblindeteMenschen
werdenin den Blinden-und Sehbehindertenzentren in Saulgrub,Bad
Meinberg und Osterrode durchgeführt. In Saulgrub und Osterrode
sind Leistungsträger die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,
die Landesversicherungsanstalten und die gesetzlichenKrankenkas-
sen,in Bad Meinberg nur die Krankenkassen. In den Verträgender
Rehabilitationsträger mit den Rehabilitationseinrichtungen ist gere-
gelt, dassdie Rehabilitationsleistungenfür erblindeteMenschenauch
die Schulung in ¹lebenspraktischen Fertigkeitenª (LPF) umfassen.
LPF-Trainingselbst,dasnicht im Rahmenvon Leistungenzur medizi-
nischenRehabilitation erbracht wird, gehört entwederzur ¹blinden-
technischenGrundausbildungª, die im Rahmen der Leistungenzur
Teilhabeam Arbeitslebenvon den dafür zuständigenRehabilitations-
trägernerbrachtwird, oder zu denLeistungen zur Teilhabeam Leben
in der Gemeinschaft nach§55 SGBIX, für die die jeweiligenSozial-
hilfeträger zuständigsind, wenn keine Leistungspflicht vorrangiger
Sozialleistungsträgervorliegt.

Die Kosten der in Bad Meinberg angebotenenGrundkursein lebens-
praktischen Fertigkeiten wurden früher von den Sozialhilfeträgern
übernommen; die Blindenselbsthilfe übernahm ergänzendeLeistun-
gen.Seit Inkrafttreten desSGBIX seheneinigeSozialhilfeträgerihre
Zuständigkeitfür dieseSchulungnicht mehr als gegeben.In Erwar-
tung einer gerichtlichen Klärung hat der Lippische Blindenverein
e.V., der auch Träger der Einrichtung für Rehabilitationskursefür
Späterblindete ist, für die KostendieserKurse gebürgt.

Wegender ZuständigkeitsproblemekönnenderzeitkeineGrundkurse
in Bad Meinberg durchgeführt werden. Die Bundesregierung wird
darauf hinwirken, dasssich die Leistungsträger entsprechendden ge-
setzlichenVorgabenauf eine Leistungserbringung einigenund benö-
tigte Kurse durchgeführt werdenkönnen.
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42. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Trifft eszu, dassesdurch dasGKV-Moderni-
sierungsgesetz(GMG) möglich ist, patentge-
schützteArzneimittel unter Festbetragzu stel-
len,sobalddrei PräparateeinerSubstanzklasse
auf dem Markt sind, und unterstützt die
Bundesregierung die Einschätzung, dassdurch
dieseNeuregelung der wesentliche Inhalt der
7. NovellezumFünftenBuchSozialgesetzbuch
(SGBV) ± die Einführung der Patentschutz-
klausel± rückgängiggemachtund die Preisbil-
dungsfreiheitfür innovative Arzneimittel aus-
gehöhltwird?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 16. Februar 2004

Mit der Neuregelung des§35 Abs.1a FünftesBuchSozialgesetzbuch
wird die Freistellungder patentgeschütztenArzneimittel von der Bil-
dungeinesFestbetrages,die in der Novelle zum Fünften BuchSozial-
gesetzbucheingeführt wurde, rückgängiggemacht.Die Preisbildung
bleibt für Arzneimittel durch denHerstellerin Deutschlandallerdings
weiterhinfrei. Durch die Festbeträgewird ausschlieûlichdie Höhe der
Leistungspflicht der gesetzlichenKrankenversicherungkonkretisiert.

43. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Wie wird im Bundesausschussder ¾rzte und
Krankenkassen bei den Anhörungen zur
Gruppenbildung sichergestellt,dassdie Grup-
penbildungzwischenpatentfreienund patent-
geschütztenArzneimitteln differenziert wird
und eine Abgrenzungder Stufen der Festbe-
tragsregelung auch dann eingehalten wird,
wenn daszuerstin Verkehr gebrachteArznei-
mittel patentfreigewordenist?

44. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Wie will die Bundesregierung gewährleisten,
dassArzneimittel, die nochunter Patentschutz
stehen, nicht inhomogen werden durch die
Einbeziehung generikafähiger Wirkstoffe,
wenn sie künftig eigene Festbetragsgruppen
der Stufe2 (für Arzneimittel mit pharmakolo-
gisch-therapeutischvergleichbarenStoffen)bil-
den,und wie will die Bundesregierung denthe-
rapeutischenUnterschieden der verschiedenen
Arzneimittel bei der Gruppenbildung gerecht
werden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 16. Februar 2004

Der Gesetzgeberhat den Gemeinsamen Bundesausschuss damit
beauftragt,die Festbetragsgruppen zu beschlieûen. Das Gremium ist
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gehalten,seine Entscheidungen entsprechendder gesetzlichenVor-
gabenzu treffen. Insbesondere ist das Gremium gehalten,tragende
Grundsätzeund Kriterien in nachvollziehbarer Weiseoffen zu legen.

45. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Stimmt die Bundesregierung zu, dassdie Bil-
dung sehr breiter Festbetragsgruppen ± bei
Nichteinbeziehen der in Frage44 spezifizier-
ten Aspekte ± das Bestrebeneiner nachhalti-
gen Sicherung des Forschungsstandortes
Deutschlandkonterkarierenwürde?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 16. Februar 2004

Der Gesetzgeberhat in der Regelungdes§35 Abs.1 und 1a SGBV
die Voraussetzungenfür die Zusammenfassungvon Arzneimitteln zu
Festbetragsgruppen geregelt.Voraussetzung für die Gruppenbildung
in der Festbetragsstufe 2 ist einepharmakologisch-therapeutischeVer-
gleichbarkeitder Wirkstoffe. Arzneimittel, derenWirkungsweise neu-
artig ist und die eine therapeutischeVerbesserungauchwegengerin-
gererNebenwirkungen darstellen,sind von der Gruppenbildung aus-
genommen.Durch dieseRegelungenwird erreicht,dassechteInnova-
tion weiterhinnicht in die Festbeträgeeinbezogenwerden.Der Anreiz
für Unternehmen,neuartigeArzneimittel zu entwickeln,bleibt damit
erhalten.

46. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass der
Bundes-Bewertungs-Ausschussder Kassenärzt-
lichen Vereinigung im ärztlichenLeistungska-
talog das gesamteKapitel ¹Kinder- und Ju-
gendheilkundeª ersatzlosgestrichenhat?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 17. Februar 2004

Der Bewertungsausschusshat den gesetzlichenAuftrag, die im Ein-
heitlichenBewertungsmaûstab (EBM) aufgeführtenabrechnungsfähi-
gen Leistungenin Leistungender hausärztlichenund Leistungender
fachärztlichen Versorgungzu gliedern (§87 Abs.2a Satz5 Sozialge-
setzbuchV). Der entsprechende Beschlussist vom Bewertungsaus-
schusserstmalsbiszum30.Juni 2004zu treffen.

Die Leistungender Kinder- und Jugendmedizin sind nachdengesetz-
lichen Vorgabendem hausärztlichenVersorgungsbereich zugeordnet.
Bisherwarendie Leistungender Kinder- und Jugendmedizinim haus-
ärztlichenKapitel mit den hausärztlichenLeistungen in einheitlichen
Gebührenordnungspositionen zusammengefasst.Für die spezifischen
Leistungender Kinder- und Jugendmedizinwaren hierzu einigeUn-
terabschnittevorgesehen.

Aufgrund der aktuellenEntwicklungen,wie z.B. der ¾nderungder
Weiterbildungsordnung im Mai letztenJahres,wurde für die entspre-
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chend qualifizierten Kinder- und Jugendärzte mit Schwerpunkt-
bezeichnungeine Abrechnungsmöglichkeit in den Fachkapiteln,wie
z.B. Neurologie oder Innere Medizin geschaffen.Auûerdemhat der
Bewertungsausschussin seinerSitzungam 29.Januar2004 entschie-
den, dass die hausärztlichenLeistungen der Kinder- und Jugend-
medizin im neuenEinheitlichenBewertungsmaûstab in einem eigen-
ständigenKapitel dargestelltwerdensollen.

47. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Unterstützt die Bundesregierung diese Maû-
nahme,oder welcheSchrittewird sieeinleiten,
um einequalifizierte und medizinischeVersor-
gung von Kindern und Jugendlichenbis 18
Jahrenin Deutschlandzu garantieren?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 17. Februar 2004

Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung ist
nicht befugt, auf BeschlüssedesBewertungsausschusseseinzuwirken,
sofern die gesetzlichenVorgaben beachtet werden. Zurzeit liegen
keine Anhaltspunkte dafür vor, dassdie Beratungen im Bewertungs-
ausschussüber die künftige EBM-Systematik auf Verstöûe gegen
gesetzlicheVorgabenhinausliefenund einequalifizierte medizinische
Versorgungvon Kindern und Jugendlichenunter 18 Jahrengefähr-
deten.

48. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Auffassung,dass
§194 Abs.1a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGBV) für gesetzlicheKrankenkassen auch
die Möglichkeit umfasst, ihren Versicherten
den Abschlusseiner privaten Sterbegeldver-
sicherungzu vermitteln?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 19. Februar 2004

§194 Abs.1a SGBV eröffnet den gesetzlichenKrankenkassen die
Möglichkeit, den Abschlussprivater Zusatzversicherungen zwischen
ihren Versichertenund privaten Krankenversicherungsunternehmen
zu vermitteln.Da Zusatzsterbegeldversicherungenvon privatenKran-
kenversicherungsunternehmen nicht angebotenwerdendürfen ± dies
ist den Lebensversicherungsgesellschaften vorbehalten (Gebot der
Spartentrennung) ± dürfen gesetzlicheKrankenkassen entsprechende
Verträgenicht vermitteln.

49. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass nach
der Rechtsprechungdes Bundessozialgerichts
Betriebsrenten auch dann mit dem vollen
Zahlbetrag mit Beiträgen zur gesetzlichen
Krankenversicherung(GKV) und zur sozialen
Pflegeversicherung zu belegensind, wenn ein
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Teil dieser Betriebsrente aufgrund eines
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs an
den geschiedenen Ehegattenausgezahltwer-
den muss,und dassdieser Teil der Betriebs-
rente dann beim geschiedenenEhegattenein
zweitesMal mit Beiträgenbelegt wird, wenn
der geschiedeneEhegattefreiwilliges Mitglied
in der GKV ist?

50. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die zweifa-
cheBelegungvon Betriebsrentenmit Beiträgen
zur gesetzlichenKrankenversicherungund zur
sozialenPflegeversicherung,wennein Teil der
Betriebsrente im Rahmen einesschuldrechtli-
chenVersorgungsausgleichsan den geschiede-
nenEhegattenausgezahltwird, der freiwilliges
Mitglied in der GKV ist, ausverfassungsrecht-
licher Sicht und im Hinblick auf die Beitrags-
gerechtigkeit?

51. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung, durch ge-
setzlicheMaûnahmensicherzustellen, dassbei-
tragspflichtiges Einkommen der Versicher-
ten zum selbenZeitpunkt stetsnur einmal mit
Beiträgenzur GKV und zur sozialenPflege-
versicherungbelegt wird und eine doppelte
VerbeitragungdesselbenEinkommens bei ver-
schiedenenVersicherten ausgeschlossenist?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 19. Februar 2004

Ja. Der Bundesregierung ist die dargestellteRechtsprechungdes
Bundessozialgerichtsund derenAuswirkungenbekannt.

Die von der Rechtsprechung desBundessozialgerichts bestätigteBei-
tragsbemessung aus Versorgungsbezügen,die im Rahmen eines
schuldrechtlichenVersorgungsausgleichsgezahlt werden, entspricht
dem in der gesetzlichenKrankenversicherung und der sozialen
Pflegeversicherung allgemeingeltendenBruttoprinzip. Die bruttoein-
nahmenbezogene Beitragsbemessungstellt nicht auf die tatsächlichen
Vermögensverhältnisse,die nach Abzug etwaiger Verbindlichkeiten
verbleiben,ab, sondernauf die Bruttoeinnahmen vor Abzug privater
Verpflichtungen. Damit wird demGrundsatz,dassbei der Beitragsbe-
messungdie gesamtewirtschaftliche Leistungsfähigkeit des freiwillig
Versichertenzu berücksichtigen ist, Rechnunggetragen.Das Bundes-
verfassungsgericht hat bereits1986entschieden,dassdie bruttobezo-
geneBeitragsbemessungin der gesetzlichenKrankenversicherungmit
dem Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 Abs.1 des Grundgesetzes
vereinbar ist. Die bruttobezogeneBeitragsbemessungführt im Rah-
men desschuldrechtlichen Versorgungsausgleichsdazu,dassEinnah-
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men auchinsoweitbeitragspflichtig bleiben,als siean den geschiede-
nenEhepartner abgetreten wordensind.

Die Bundesregierung hält die durch die Rechtsprechung desBundes-
sozialgerichtsbestätigteBeitragsbemessungaus Versorgungsbezügen
im RahmendesschuldrechtlichenVersorgungsausgleichsim Hinblick
auf die Beitragsgerechtigkeitfür gebotenund siehtunter Berücksichti-
gungder RechtsprechungdesBundesverfassungsgerichtskeineverfas-
sungsrechtlichenBedenkenhiergegen.

Die Bundesregierung plant keine ¾nderungder dargelegtenRechts-
lage.

52. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
es durch den Wegfall der klar definierten
¹besonderenEinkommensgrenzenªnach §81
Abs.2 des alten Bundessozialhilfegesetzes
zu einer deutlichen Verschlechterung der
Einkommenssituation behinderter Menschen
kommenkann,und wie beurteilt die Bundesre-
gierung die Auswirkung auf die Arbeits- und
Lernmotivation behinderter Mitbürgerinnen
und Mitgbürger?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 13. Februar 2004

Die Bundesregierung ist nicht der Auffassung,dassesdurchdenWeg-
fall der besonderenEinkommensgrenzenach§81 Abs.2 desBundes-
sozialhilfegesetzes(BSHG) zu einer deutlichenVerschlechterungder
EinkommenssituationbehinderterMenschenkommen wird. Die be-
reits geltendeRegelungdes§84 BSHG, dassin den Fällen, in denen
das zu berücksichtigende Einkommen die Einkommensgrenzeüber-
steigt,die Aufbringung der Mittel nur in angemessenemUmfang zu-
zumuten ist, wird in §87 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
(SGBXII) dahin gehenderweitert, dasskünftig auch die Art oder
Schwereder Behinderung oder Pflegebedürftigkeit zu berücksichtigen
ist.

Ausdrücklichklargestelltist, dassschwerstpflegebedürftigenund blin-
den Menschen insoweit die Anrechnung von mindestens60% des
übersteigendenEinkommensnicht zuzumutenist.

Durch den Wegfall der besonderenEinkommensgrenzewird die Vor-
schrift des§87 SGBXII einegröûereBedeutungerlangenund zu ein-
zelfallgerechtenEntscheidungen führen. Solche einzelfallgerechten
Entscheidungen könnenauchdie Arbeits-und Lernmotivation behin-
derterMenschenstärken.Im Übrigen ist daraufhinzuweisen, dassdie
neue einheitlicheEinkommensgrenze,die ein Mindestwert ist, über
der allgemeinenEinkommensgrenzedes§79 BSHG liegt und ein Teil
der leistungsberechtigtenMenschenschon deswegenbessergestellt
wird.
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53. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Auswir-
kung der Absenkungdes¹einzusetzenden Ver-
mögensª nach §85 Zwölftes Buch Sozial-
gesetzbuch(SGBXII) auf die wirtschaftliche
Eigenständigkeit behinderter Mitbürgerinnen
und Mitbürger?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 13. Februar 2004

DaseinzusetzendeVermögenwird nunmehrin §90SGBXII geregelt.
Die Vorschrift übernimmt im Wesentlicheninhaltsgleichden bisheri-
gen §88 des Bundessozialhilfegesetzes(BSHG). Abgesenkt wurde
lediglichder bishergeltendeFreibetraggemäû§1 Abs.1 Buchstabeb
der Verordnung zu §90 Abs.2 Nr. 9 desZwölften BuchesSozialge-
setzbuchin Höhe von 4091 Euro, der nur für wenigeFälle (Empfän-
gervon Blindenhilfegemäû§67 BSHG und Schwerstpflegebedürftige
gemäû§69a Abs.3 BSHG) in Betracht gekommenist und zuneh-
mend als unbegründetangesehenwurde. Im Gegenzugwurde dafür
der Freibetragbei der Hilfe zum Lebensunterhaltdeutlich auf 1600
Euro (bisher1279Euro) bzw. auf 2600Euro (bisher2301Euro) bei
Personenerhöht,die das60.Lebensjahr vollendethaben,voll erwerbs-
gemindert im Sinne der gesetzlichenRentenversicherungsind oder
vergleichbare Invalidenrentenerhalten.

54. Abgeordneter
Willi
Zylajew
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassdie Aufwendungen für die
krankheitsbedingteUnterbringung einesAnge-
hörigen in einem Altenpflegeheim, die der
3. SenatdesBundesfinanzhofesmit Urteil vom
24.Februar 2000 (AktenzeichenIII R 80/97)
als Krankheitskosten bezeichnethat, bei der
Berechnungder Belastungsgrenze für Zuzah-
lungen,die dasGesetzzur Modernisierungder
gesetzlichen Krankenversicherung vorsieht,
nicht berücksichtigt werden, und wenn dies
zutrifft, inwieweit sieht die Bundesministerin
für Gesundheit und Soziale Sicherung,Ulla
Schmidt,darin einenWiderspruch?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 19. Februar 2004

Bei der Berechnung der Belastungsgrenzenfür die Befreiungvon Zu-
zahlungensind die jährlichenBruttoeinnahmenzum Lebensunterhalt
desVersichertenund seinerim gemeinsamenHaushalt lebendenAn-
gehörigenzu berücksichtigen. Maûgeblichist alsodasFamilienbrutto-
einkommen, wobei für jeden im gemeinsamenHaushalt lebenden
Angehörigenein Freibetrag in Abzug gebrachtwird. Bruttoeinnah-
menzum Lebensunterhalt sind grundsätzlich alle finanziellenEinnah-
men desVersicherten und seinerim gemeinsamen Haushaltlebenden
Angehörigen, die zur Bestreitung des Lebensunterhaltsverwendet
werdenkönnen.Unberücksichtigt bleibendie im Gesetzausdrücklich
genanntenGrundrenten,die zum Ausgleicheinesschädigungsbeding-
ten Mehraufwandsgezahltwerden.BelastungendesVersicherten,wie

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/2552± 31±



z.B. Aufwendungen für die krankheitsbedingteUnterbringung eines
Angehörigen in einem Altenpflegeheim, werden nicht in Abzug
gebracht.Diese Rechtslage zur Berechnungder Belastungsgrenzen
bestandbereits vor Inkrafttreten des GKV-Modernisierungsgesetzes
und ist hierdurchnicht geändertworden.An demim Rechtder gesetz-
lichen Krankenversicherung geltenden Bruttoprinzip wird fest-
gehalten.Das Bruttoeinkommen wird regelmäûigals Maûstab der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Versicherten auch bei der
Beitragsbemessungherangezogen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

55. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Welchesfinanzielle Volumen hat der in der
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen,Angelika Mertens,vom
2. Februar 2004, auf meine schriftliche Fra-
ge173 auf Bundestagsdrucksache15/2512ge-
nannte Beratungsauftragder Morgan Stanley
Bank AG für dasBundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen zu Fragen
der Kapitalmarktfähigkeit der DeutscheBahn
AG, und wie lautet die Aufgabenbeschreibung
im Einzelnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 17. Februar 2004

Die Morgan StanleyBank AG wurde vom Bundesministerium der
Finanzenund dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesenmit der BeratungdesBundeszur Feststellungder Kapi-
talmarktfähigkeit der DeutscheBahn AG (DB AG) beauftragt.Die
Aufgaben umfassendie belastbareAnalyseund kritische Bewertung
der betriebswirtschaftlichen Situationder DB AG, die Prüfung der fi-
nanzwirtschaftlichenVoraussetzungeneineseventuellenBörsenganges
der DB AG und die Erarbeitung konkreter Lösungsansätze für sich
darausergebendeEinzelfragen.

Aus den in denVorbemerkungenzur Antwort auf die Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU ¹Vergabepraxisund Kosten externer
Berater der Bundesregierungª auf Bundestagsdrucksache15/2458
genanntenGründen der Schutzwürdigkeit der Daten werden keine
AngabenzumHonorar desBeratersgemacht.

56. Abgeordneter
Axel E.
Fischer
(Karlsruhe-Land)
(CDU/CSU)

Bis zu welchemZeitpunkt wird nachEinschät-
zungder Bundesregierung der geplanteund in
Bau befindliche Ausbau der Ortsumgehung
Graben-Neudorf (BundesstraûeB 36) voraus-
sichtlichabgeschlossensein,und wannsollte±
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gemäû dem Stand der Planungen vor dem
Ausfall der für die Straûenbauprojekte des
Bundes vorgesehenenEinnahmen aus der
LKW-Maut ± der Bauabgeschlossensein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 3. Dezember 2003

Die zeitlicheVerschiebung der Erhebungder Lkw-Maut soll nicht zu
Lastender Realisierungvon Verkehrsinfrastruktur gehen.Über kon-
krete Baudispositionen kann erst nach Verabschiedung des Bundes-
haushaltes2004und in Abstimmungmit dem Land Baden-Württem-
bergentschiedenwerden.

Der Weiterbauder OrtsumgehungGraben-Neudorf im Zugeder Bun-
desstraûeB 36 ist sichergestellt. Die Planungenfür die Ortsumgehung
sahenfür denFertigstellungstermin Ende2006bzw.Anfang 2007vor.
Dieser Termin kann nach derzeitigemKenntnisstandauch gehalten
werden.

57. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Steht die im Leserbrief ¹Der Bund und der
Fall ¹Toll Collectªª (Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 20.Januar 2004) behauptete
Konzernbildung von Bund und Deutscher
Telekom AG der Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen wegen der nicht frist-
gerechtenBereitstellungdesMautsystemsent-
gegen,und fallsnein,warumnicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 16. Februar 2004

Der Umstand, dassder Bund als beherrschendes Unternehmender
DeutschenTelekom AG im Sinne des Aktienrechts anzusehenist,
stehtder Geltendmachung von Schadensersatzansprüchengegenüber
Toll CollectwegenverspäteterInbetriebnahmedesMautsystemsnicht
entgegen.Da der Abschluss des Betreibervertrages nach Durch-
führung desVergabeverfahrens für Toll Collect aus damaligerSicht
ein angemessenesVerhältnis von Leistungen und Gegenleistungen
vorsah, rechtfertigt die Nichterfüllung des Betreibervertrags auch
SchadensersatzansprüchedesBundesgegenüberToll Collect.

58. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Ist esrichtig, dassder früherebeamteteStaats-
sekretär im Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen (BMVBW),
Matthias Machnig, anschlieûend beratendfür
dasBMVBW tätig war oder ist, und wenn ja,
wassind/warenseinekonkretenAufgaben?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 16. Februar 2004

Das Bundesministeriumfür Verkehr, Bau- und Wohnungswesenhat
am 23.Februar2003einenWorkshopzu verkehrspolitischenThemen
veranstaltet,andemunter anderemauchStaatssekretära.D. Matthias
Machnig, damalsgeschäftsführender Partner der BBDO Consulting
GmbH, teilgenommen hat. Für die Vorbereitung,Teilnahmeund die
Auswertung des Workshops hat BBDO Consulting ein Honorar in
Höhe von 5800Euro erhalten.

59. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Warum macht die Bundesregierung trotz der
städtebaulich sehr ähnlichen Struktur einen
Unterschied hinsichtlich der Notwendigkeit
einer Einhausungzwischendes8-spurigenAb-
schnittsder BundesautobahnA 3 in den Berei-
chen Köln-Merheim und Köln-Holweide, wo
lediglichLärmschutzanlagen ohneEinhausung
angebrachtwerden,und deszukünftig 6-spuri-
gen Abschnitts der Bundesautobahn A 1 im
Bereich von Köln-Weiden und Köln-Junkers-
dorf, wo ab 2005 mit dem Bau einer Ein-
hausung des Autobahnabschnittes begonnen
werdensoll?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 12. Februar 2004

Beide angesprochenenMaûnahmen erhalten im Zuge des Ausbaus
auf der GrundlagedesBundes-ImmissionsschutzgesetzesLärmschutz-
maûnahmennachdengleichenBemessungskriterien für die Lärmvor-
sorge. Zur Gewährleistung des gesetzlichenSchutzniveaus ist im
Bereich Köln-Weiden und Köln-Junkersdorf im Planfeststellungsbe-
schlussvom 15.September1999für denAusbauder Bundesautobahn
A 1 der Lärmschutzdurch eineEinhausungfestgestelltworden.Beim
Ausbau der BundesautobahnA 3 in den BereichenKöln-Merheim
und Köln-Holweide kann der gesetzlicherforderliche Lärmschutz
auch ohne Einhausungmit konventionellen Lärmschutzanlagen er-
reicht werden.

60. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung aus der Ankündi-
gungdesnordrhein-westfälischenFinanzminis-
tersJochenDieckmann auf demNeujahrsemp-
fang der SPD Köln-Porz am 5. Februar 2004,
die Umgehungsstraûe Köln±Porz±Zündorf in
den Landesverkehrswegeplan aufzunehmen
(vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 7. Februar
2004) und damit den Anschlussder Umge-
hungsstraûean die BundesautobahnA 59 zu fi-
nanzieren,nun auch den Ausbauder Bundes-
autobahnA 59vorantreiben?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 19. Februar 2004

Die Planungenfür den Ausbau der BundesautobahnA 59 im Ab-
schnitt AutobahndreieckPorz bis Anschlussstelle Lind laufen unab-
hängig von einer Umgehungsstraûe Köln±Porz±Zündorf im Zuge
einerLandesstraûe.

61. Abgeordneter
Rudolf
Kraus
(CDU/CSU)

Ist die Aussagein der ¹Mittelb ayerischenZei-
tungª vom 19.Januar2004richtig, dass,wenn
die Mittel ausder Lkw-Maut im Februar noch
nicht flieûen, die Bundesregierung umgehend
eine Entsperrung von Geldern vornehmen
wird, um den dringend notwendigen Weiter-
bau der BundesautobahnA 6 realisieren zu
können?

62. Abgeordneter
Rudolf
Kraus
(CDU/CSU)

Wenn ja, bezieht sich diese Entsperrung für
den Weiterbauder BundesautobahnA 6 auch
auf die notwendigenMittelbereitstellungenfür
den Lückenschluss der A 6 im Bereich von
Amberg-Ost/Pfreimd?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 16. Februar 2004

Die Bundesregierung ist sich der Dringlichkeit der Finanzierung von
Verkehrswegeinvestitionenbewusstund arbeitet an Lösungen.Dies
schlieûtBemühungenum eineAufhebungder bestehendenHaushalts-
sperreein.

63. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

Wie wirkt sichzeitlichund finanziell die erheb-
liche Verzögerung und auf unbestimmte Zeit
verschobeneErhebungder Lkw-Maut auf den
für die Bürger und die Wirtschaft wichtigen
zwei-bzw. viergleisigenAusbauder Bahnstre-
cke München-Ost±Markt±Schwaben-Mühldorf
amInn aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 18. Februar 2004

Im Bereichder Bedarfsplanvorhabenist einePriorisierunghinsichtlich
der Realisierungvorzunehmen.Diese zwischender DeutscheBahn
AG und demBund abzustimmendePriorisierungist bishernochnicht
abgeschlossen. Insofern kann die Frage,ob die AusbaustreckeMün-
chen±Mühldorf hiervon betroffenseinwird, zurzeitnicht beantwortet
werden.
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64. Abgeordneter
Stefan
Müller
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung die Auflegungeines
Lärmschutzprogrammsfür besondersbelastete
Bundesstraûen, und wennja, ist die Aufnahme
der BundesautobahnA 73 im Bereichder Stadt
Erlangenvorgesehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 18. Februar 2004

Bereits seit 1978 gewährt die BundesregierungLärmschutz an be-
stehendenBundesfernstraûennach den Grundsätzen der Lärmsanie-
rung. Die Bundesregierung ist entsprechenddenAussagenin der Ko-
alitionsvereinbarung und in der Strategiefür eine nachhaltige Ent-
wicklung weiterhin bemüht,die Lärmsituation an Bundesautobahnen
zu verbessern.

Dabei wird zurzeitgeprüft, inwieweitkurzfristigeMaûnahmenebenso
wie mittelfristig bis langfristig umzusetzende Minderungsmaûnahmen
in Betrachtkommen.Inwieweit dannentsprechendeLärmsanierungs-
maûnahmenim Bereichder StadtErlangenmöglichsind,kannzurzeit
nicht beantwortetwerden.

65. Abgeordneter
Wilhelm Josef
Sebastian
(CDU/CSU)

Wie wird die Bundesregierung die am 3. De-
zember 2003 vorgelegte dritte EU-Führer-
scheinrichtlinie (KOM (2003)612)hinsichtlich
der Regelungenfür daszukünftigeFührenvon
Caravans(Wohnwagen)ab 0,75t und Motor-
caravans(Wohmobile) bis 4,5t in deutsches
Recht umsetzen,und wie plant die Bundesre-
gierung in diesemZusammenhang, wirtschaft-
lichen Schadenvon der deutschenCaravan-
industrie abzuwenden,der dieser durch die
bei Eins-zu-eins-Umsetzungder EU-Richtlinie
wegender damit verbundenenPflicht für alle
Caravan- und Motorcaravanfahrer zum Er-
werbdeszusätzlichenE-Führerscheinsdroht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 18. Februar 2004

Die Bundesregierung stehtdemVorschlagder Kommissionzum Füh-
ren von Caravansablehnendgegenüber.Über eine Übernahme in
deutschesRecht ist derzeitabernicht zu entscheiden,da die Beratun-
genüberdenVorschlagder EuropäischenKommissiongeradebegon-
nen haben.Zunächstwird sich das EuropäischeParlamentmit dem
Vorschlagbefassen.Der Bundesregierung ist bekannt, dasssich die
Caravanindustrie bereitsmit dem Berichterstatter in Verbindung ge-
setzthat, um ¾nderungendesVorschlagsder Kommission zu errei-
chen.Die EntscheidungdesEuropäischenParlamentsbleibt abzuwar-
ten.

In den Ratsarbeitsgruppen werdendie Beratungenzu der Richtlinie
erst nach der Sommerpause2004 aufgenommen.Die Bundesregie-
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rung steht in engemKontakt mit der Caravanindustrieund wird auf
einefür dieseund die VerkehrssicherheitoptimaleLösunghinwirken.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

66. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Welche Zielsetzungverfolgt die Bundesregie-
rung mit dem Programm des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutzund Reaktor-
sicherheit ¹Förderung von Investitionen zur
Verminderung von Umweltbelastungen im
Ausland± PilotprojekteAuslandª, und werden
bei der Förderung von Projekten im Rahmen
diesesProgramms,wie zum Beispiel der Er-
richtung eines Windparks im tschechischen
Erzgebirge, Umweltverträglichkeit und Aus-
wirkungenauf die touristischeAttraktivität der
Regiongeprüft?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 13. Februar 2004

Mit dem Programm des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutzund Reaktorsicherheit (BMU) ¹Förderung von Investitionen
zur Verminderung von Umweltbelastungenim Ausland± Pilotprojek-
te Auslandª sollenUmweltschutzpilotprojekte in den Beitrittsländern
(so genannte¹Luxemburg- und Helsinki-Gruppeª) finanziell unter-
stütztwerden.Dabeiwerdenvor allemzweiZielstellungenverfolgt:

a) Unterstützung von Umweltschutzpilotprojekten, mit denen sich
unmittelbare, grenzüberschreitende Umweltschutzeffekte für
Deutschlanderzielenlassen.

b) Unterstützungvon Umweltschutzpilotprojekten, bei denenunmit-
telbarmessbaregrenzüberschreitendeWirkungennicht im Vorder-
grundstehen(¹Leuchtturmprojekteª/Philosophietransfer).

Hervorzuhebenist, dassmit diesemBMU-Programm in ersterLinie
eine umweltpolitische Zielstellung und keine Infrastrukturverbesse-
rung (wie z.B. bei entsprechendenEU-Programmen) verfolgt wird.
Vor diesemHintergrund lassensichdie Schwerpunkteder Förderung
wie folgt zusammenfassen:

Im Rahmen der unter Buchstabea genannten Zielstellung werden
Projektefinanziell unterstützt,mit denenzum Beispieldie Schadstoff-
belastungvon Grenzgewässern (Elbe, Oder, Ostseeu.¾.) oder die
Luftbelastungvon Grenzregionen(Erzgebirge u.¾.) unmittelbar und
messbarreduziertwerdenkann. Dabei lassensichbei solchenProjek-
ten oft Synergieeffekteerzielen.Durch den Bau einer Abwasserbe-
handlungsanlage in unmittelbarerNäheder deutschenGrenzekönnen
deutscheGrenzgemeinden beispielsweise ihr Abwasser(meistzu güns-
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tigen Konditionen) in der betreffendenAnlage mitbehandelnlassen
und soerheblicheInvestitionskostensparen.

Im Rahmender unter Buchstabeb genanntenZielstellungsollenvor
allem ¹Leuchtturmprojekteª Wege für eine klimaschutzverträgliche
wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern aufzeigen. Dabei
handeltessich um Modellvorhaben, die in ihrer Gestaltungauf eine
Multiplikator wirkung, ausgerichtetsind.

Das BMU hat seit 1992für insgesamt15 Umweltschutzpilotprojekte
in der TschechischenRepublik, in der Republik Polen und in der
Republik Lettland Fördermittel in Höhe von rund 64 Mio. Euro
bereitgestellt.Als Beispieleseien nur die Kläranlage Gubin-Guben
(Republik Polen) und die Nachrüstungder tschechischenGroûkraft-
werke in Prunerov/Brunnersdorf, Tisova/Eibenberg und Litvinov/
Leutensdorfmit Rauchgasentschwefelungsanlagengenannt.

EntsprechendeProjektvorschlägewerden hier vor Bewilligung der
Förderung hinsichtlich ihrer umweltpolitischen Zielstellung geprüft.
Bei dem Projekt ¹Windpark LoucÏ nµ/Wiesenthalª im tschechischen
Teil des Erzgebirgeswurde auch eine Umweltverträglichkeitsstudie
mit einem botanischenund einem geologischenGutachten erstellt.
Die Ergebnissesind in die Baugenehmigungeingeflossen.

Die Errichtung desWindparks in LoucÏ nµ/Wiesenthalwurde von der
deutsch-tschechischenUmweltkommissionunter Mitwirkung von Ver-
tretern des SächsischenUmweltministeriums und des Sächsischen
Landesamtes für Umwelt und Geologiealsneuntesvon 26 priorisier-
ten Projekten zur weiterenVerbesserungder Luftqualität in der Re-
gion vorgeschlagen (s.¹AktionsprogrammErzgebirge/Fichtelgebirgeª
vom Oktober 2001).Er wird ausdrei Anlagen einesdeutschenHer-
stellersmit einer installierten Leistung von insgesamt1800 kW be-
stehen.

Auf der sächsischenSeitedesErzgebirgeswurdebereitsin denneunzi-
ger Jahreneine Reihe von zum Teil deutlich gröûerenWindparks in
unmittelbarer Grenznähezur Tschechischen Republik errichtet. Als
Beispielsei nur der sich in der Nähe von Oberwiesenthalbefindliche
Windpark in Jöhstadtgenannt,der auchin zahlreichenInternetauftrit-
ten alstouristischeAttraktion hervorgehobenwird.

67. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Sind die durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
zum Zwecke des Klimaschutzesgeförderten
Windkraftanlagen in LoucÏ nµ (Tschechische
Republik) Teil des mit insgesamt145 Wind-
kraftanlagen(plus 45 Anlagen in der zweiten
Ausbaustufe)geplanten Windparks auf dem
Erzgebirgskamm, und plant die Bundesregie-
rung nebender Förderungvon Windkraftanla-
gen auch eine finanzielle Unterstützung der
tschechischenChemiebetriebe in Grenznähe,
bei ihren Bemühungenzur Beseitigung von
produktionsbedingten Geruchsbelästigungen
und zur VerbesserungdesKlimaschutzes?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 18. Februar 2004

Das BMU fördert in der tschechischenRepublik den Windpark in
LoucÏ nµ/Wiesenthal.Der Windpark umfasstdrei Anlageneinesdeut-
schenHerstellersmit einer installiertenLeistungvon insgesamt1800
kW. Der Winpark LoucÏ nµ/Wiesenthalist nicht Teil des Windparks
nördlich von Chomutov/Komotau mit 180 Windenergieanlagen.Die
EntfernungzwischendenbeidenWindparksbeträgtca.2 km.

Das BMU hat ausumweltpolitischen Gründen die Nachrüstungder
tschechischenGroûkraftwerke in Prunerov/Brunnersdorf, Tisova/
Eibenberg und Litvinov/Leutensdorf mit Rauchgasentschwefelungs-
anlagen gefördert. Zum Problem der Geruchsbelästigung im Erz-
gebirge ist es zwischentschechischerund deutscherSeite zu einer
intensivenZusammenarbeit gekommen.Ziel ist dabeidie Identifizie-
rung der Geruchsquellenund die Verbesserungder Luftqualität. Das
BMU hat bereitsmehrfachseineBereitschaft bekundet,zur Vermin-
derungder grenzüberschreitendenGeruchsbelastung aucheineInves-
titionsförderungbereitzustellen.Eswird nacherfolgreicherIdentifizie-
rung der Verursacherder Geruchsquellen und in Abhängigkeit von
der Haushaltslageprüfen, inwieweitdurch eineFörderungseitensdes
BMU eineVerbesserungu.a.der Luftqualität erreichtwerdenkann.

68. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

WelcheKosten (in Euro) sind bei der Publika-
tion ¹Mehr wert: ÖkologischeGeldanlagenª
des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutzund Reaktorsicherheit (BMU) entstan-
den (unterteilt nach Arbeitsstunden für das
textliche Erstellen, Druck und Verbreitung
inkl. Presse-und Öffentlichkeitsarbeit bzw.
Werbung), und wer trägt im Einzelnendiese
Kosten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 4. Februar 2004

Die Broschüre¹Mehr Wert: ÖkologischeGeldanlagenªist eineüber-
arbeiteteNeuauflageeiner im Jahr 2000von BMU und Umweltbun-
desamt(UBA) herausgegebenen Informationsschrift gleichenTitels,
die auseiner Studieresultiert,die bereitsim August 1998vom UBA
in Auftrag gegebenwurde.Die Kostenfür die Aktualisierung desTex-
tesder Neuauflagebetrugenrund 34000Euro. Für Druck und Layout
waren rund 12000 Euro erforderlich. Die Mittel wurden aus dem
HaushaltdesBMU bereitgestellt.Die Verbreitungerfolgt im Rahmen
der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit von BMU und UBA. Insofern
lassensichdieseKosten nicht detailliert angeben.Mittel für Werbung
wurdennicht aufgewändet.
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69. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Tatsa-
che, dassdas BMU durch seine,wenn auch
nur beispielhafte Beschreibungin ¹Mehr wert:
ÖkologischeGeldanlagenª für fünf ausländi-
sche Wertpapiere (darunter zwei US-Unter-
nehmen)mit Steuergeldern de facto Werbung
macht, obgleich nach Auskunft der Bundes-
regierungdeutscheUnternehmeninternational
führend hinsichtlich vieler Umwelttechnolo-
gien sind (vgl. www.bmu.de), und macht die
Bundesregierung auûerhalb des Zuständig-
keitsbereichesdes BMU noch Werbung für
weitere konkrete Geldanlagen und Wertpa-
piere?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 4. Februar 2004

Das BMU machtgrundsätzlich keineWerbungfür konkreteGeldan-
lagenund Wertpapiere± wederin der Broschüre¹Mehr Wert: Ökolo-
gische Geldanlagenª noch im Rahmen seiner sonstigenfachlichen
bzw.Presse-und Öffentlichkeitsarbeit.Die Broschüregibt lediglichei-
nenÜberblick überdasamMarkt vorhandeneSpektrumvon nachhal-
tigenAnlagemöglichkeiten,erhebtaberausdrücklichkeinenAnspruch
auf Vollständigkeitund nimmt keine Bewertungvon einzelnenAnla-
gen vor. Dass eine Reihe von ausländischenUnternehmen als Bei-
spielefür dasbreite Spektrumvon Unternehmen,die im Umweltbe-
reich tätig sind,genanntwird, trägt der TatsacheRechnung,dassauch
der Markt der ökologischenGeldanlagenein im Wesentlicheninterna-
tionaler ist. Damit wird nicht in Frage gestellt,dassdeutsche± über-
wiegendmittelständische± Unternehmen im BereichUmwelttechno-
logienvielfachinternational führendsind.

70. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Tatsa-
che,dassdasBMU ohneoriginäresfinanzwirt-
schaftlichesKnow-howund finanz-odersozial-
politischeZuständigkeitin Zeiten von schwer-
wiegendenProblemenhinsichtlichder gesetzli-
chen und privaten Altersvorsorgein Deutsch-
land Kleinanlegern auch teilweisesehr risiko-
reicheAnlagennahelegtund entsprechenddie
fünf vom BMU ¹empfohlenenª Wertpapiere
im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis 9. No-
vember 2003 gegenüberder Entwicklung des
DeutschenAktienindex (DAX) ein Minus von
11% zu verzeichnen haben (vgl. Euro am
Sonntagvom 9. November 2003)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 4. Februar 2004

Redaktionsschlussder Broschürewar Dezember2002.Daherkonnten
jüngsteEntwicklungenin den volatilen Märkten nicht berücksichtigt
werden. Im Übrigen werden auch im Bereich Altersvorsorgekeine
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Anlagen± gleichwelchenRisikos± empfohlenbzw. nahegelegt.Die
anhaltendgroûe Nachfrageauch nach der 2. Auflage der Broschüre
zeigt aber, dasses bei Bürgerinnenund Bürgern ein erheblichesIn-
teressean grundlegendenInformationen zum Thema ¹ökologische
Geldanlagenªgibt. Die Broschürestellt einenLeitfaden dar, der eine
Übersicht über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten gibt, sodass
der Leser in die Lage versetztwird, sichzu orientierenund eineEnt-
scheidungauf der Grundlage möglichstkonkreter Informationen zu
treffen.

71. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung, dassdas
BMU in seinerPublikation ¹Mehr wert: Öko-
logischeGeldanlagenªmittelsquasikonkurrie-
render Werbungüber teilweisewedersachlich
begründete,nochwissenschaftlich hergeleitete,
noch demokratischlegitimierte Ausschlusskri-
terien wie z.B. ¹Rüstung und Militärª, ¹Kern-
energieª,¹Tabakª und ¹Alkoholª in denWett-
bewerbzwischenUnternehmen eingreift, und
wie wurden die einzelnen, häufig in ihrer
Fondsstruktur sehrbreit angelegtenGeldanla-
gen auf dieseAusschlusskriterien hin konkret
untersucht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 4. Februar 2004

Die in der BroschüreenthaltenenAusschlusskriterien sind von den
Anbietern selbst,nicht aber vom BMU aufgestelltund benanntwor-
den (vgl. Erläuterung zu Fuûnote1, S.28 der Broschüre).Eine ent-
sprechendeUntersuchungwar daherwederZiel desVorhabens,noch
wurdesiedurchgeführt.

72. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Was sind die Ergebnisse des Gesprächszwi-
schender Bundesregierung und der Wirtschaft
zur Umsetzungdes EuropäischenEmissions-
handelsin Deutschland,insbesondere zur Aus-
gestaltung des Nationalen Allokationsplans,
am8. Januar2004?

73. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

In welchen Bereichen gibt es innerhalb der
Bundesregierung und zwischen der Bundes-
regierungund der Wirtschaft noch Klärungs-
bedarf?

74. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Wird esam 12.Februar 2004ein weiteresGe-
sprächzwischender Bundesregierung und der
Wirtschaft geben, in dem mögliche strittige
Punktegeklärtwerdenkönnen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 13. Februar 2004

Die Bundesregierung hat mit Vertretern der Wirtschaft in dem
Gesprächam 8. Januar 2004 über die mögliche Ausgestaltung der
Allokationsregeln und -kriterien gesprochen.Im Einzelnen wurden
insbesonderedie grundlegendeAllokationsmethode,die Behandlung
von Neuanlagenund Stilllegungen, die Berücksichtigung von ¹early
actionª sowiedie Behandlungvon KWK-A nlagenund Prozessemis-
sionendiskutiert.Über denVerlauf der GesprächewurdeVertraulich-
keit vereinbart. StaatssekretärRainer Baakehatte die Vertreter der
Wirtschaft zu einemweiterenGesprächam 12.Februar2004eingela-
den.Der Termin wurdevon Seitender Wirtschaftabgesagt.

Die VorlageeinesEntwurfs der Bundesregierung für den Nationalen
Allokationsplan und für dasGesetzzum Nationalen Allokationsplan
erfolgt nach der Abstimmung der Entwürfe innerhalb der Bundes-
regierung.

75. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Wann wird die Bundesregierung dem Deut-
schenBundestagund damit der Öffentlichkeit
den NationalenAllokationsplan und dasange-
kündigte Gesetzzum Nationalen Allokations-
plan vorlegen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 13. Februar 2004

Nach dem Kabinettbeschluss über den Nationalen Allokationsplan
und überdasGesetzzumNationalen Allokationsplan.

76. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Welche Position im Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bekleidetReinhard Kaiser, der mehrfachvon
Seiten der Bürgerinititative ¹Kein Atommüll
in Ahausª im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um einen Castor-Transport von Rossen-
dorf nach Ahaus als Gesprächspartner und
Informant genanntwird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 12. Februar 2004

ReinhardKaiser leitet im BMU die ¹UnterabteilungKlimaschutzund
ErneuerbareEnergieª sowieden¹ArbeitsstabUmwelt und Verkehrª;
auf das im Internet zugänglicheOrganigramm des BMU wird hin-
gewiesen.Reinhard Kaiser hat im Rahmen der Besuchergruppen-
betreung des BMU einer Gruppe aus Ahaus zum Gespräch zur
Verfügunggestanden.Dabei wurdenvon der Gruppe auchdie in der
FragegenanntenThemenangesprochen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

77. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wann wird die Bundesregierung die Richtli-
nienund NebenbestimmungenzumProgramm
¹Begabtenförderung berufliche Bildungª des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schungdahingehendverändern,dassdeutsche
Jugendliche, die eine in Deutschland aner-
kannte Berufsausbildung im Ausland absol-
viert haben,in die obengenannteBegabtenför-
derungaufgenommenwerdenkönnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christoph Matschie
vom 17. Februar 2004

Nach denFörderrichtlinien desFörderprogrammsgilt, dassin die Be-
gabtenförderungals Stipendiatin und Stipendiat nur aufgenommen
werden kann, wer eine Ausbildung in einem anerkanntenAusbil-
dungsberuf auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes(BBiG)
oder der Handwerksordnung (HwO) oder in einembundesgesetzlich
geregeltenFachberufim Gesundheitswesenbesonderserfolgreichab-
geschlossenhat.

Im AuslanderworbeneBerufsausbildungensindausdrücklichnicht er-
fasst.Sofern die im Ausland erworbeneBerufsausbildungeinemder
genanntenAusbildungsberufegleichgestellt ist, ist zu berücksichtigen,
dasseine Aufnahme in das Programm allein von dem erworbenen
Zeugnis, nicht jedoch von der Nationalität der Inhaberin und des
InhabersdesZeugnissesabhängiggemachtwerdenkönnte.

Darüber hinauswäre sicherzustellen, dassim jeweilsentsprechenden
Ausland adäquateMöglichkeiten für Absolventinnenund Absolven-
ten mit dort anerkanntendeutschenAbschlüssen angebotenwürden.

Da eine Abwicklung in Deutschlandüber die zurzeit beteiligten230
zuständigenStellen(meist Kammern) im Falle ausländischerBewer-
berinnenund Bewerber,die einenin DeutschlandanerkanntenAusbil-
dungsabschluss im Ausland erworben haben, nicht realisierbar ist,
wäre zudemdie Frage einer zentralenAbwicklung zu klären, wobei
diesemit nicht unerheblichemVerwaltungsaufwandeinherginge.

Bisher schienendeshalbdie Möglichkeiten, die die Bundesregierung
bereits im Rahmen des Aufstiegsausbildungsförderungsgesetzes,wie
in meiner Antwort auf Ihre Frage159 in Bundestagsdrucksache
15/2319erläutert,geschaffenhat,ausreichend.

Das Bundesministeriumfür Bildung und Forschungwird Ihre Frage
gerne aufgreifen und den Beirat im Programm Begabtenförderung
beruflicheBildung in seinerdiesjährigenSitzungmit der Frage einer
möglichen¾nderungder Richtlinien im o.g. Sinnebefassen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

78. Abgeordnete
Sibylle
Pfeiffer
(CDU/CSU)

In welchemUmfang hat die Bundesregierung
dem Welternährungsprogrammder Vereinten
Nationen (WFP) Lebensmittelspenden für
Nordkorea für dasJahr2004zugesagt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 18. Februar 2004

Die Bundesregierunghat mit Schreiben vom 11.Februar 2004 dem
WFP eine Finanzierungszusageüber 1,5Mio. Euro für die Beschaf-
fung von Nahrungsmittelnfür Nordkoreaübermittelt.

79. Abgeordnete
Sibylle
Pfeiffer
(CDU/CSU)

In welcherHöhe sind die zugesagtenSpenden
für 2004bereitsgeleistetworden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 18. Februar 2004

SobalddasWFP denErhalt der Zusageoffiziell bestätigthat, können
die Mittel ausgezahltwerden.Das WFP kann bereits aufgrund der
Zusagetätig werden.

80. Abgeordnete
Sibylle
Pfeiffer
(CDU/CSU)

Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundes-
regierungaufgrund desHilfsappellsdesWelt-
ernährungsprogramms der Vereinten Natio-
nen (WFP) für Nordkorea vom 9. Februar
2004?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 18. Februar 2004

Die Bundesregierung beachtetdie Ernährungssituation der Menschen
in Nordkorea. Zur Verbesserungder Ernährungslage wurden dem
WFP und der DeutschenWelthungerhilfe in den Jahren 2001 bis
2003bereitsrd. 12Mio. Euro zur Verfügunggestellt.Um denanHun-
ger und MangelernährungenleidendenBevölkerungsgruppen zu hel-
fen, stellt die Bundesregierung in diesemJahrweitere3 Mio. Euro zur
Verfügung.Mit der kurzfristigenBereitstellungvon 1,5Mio. Euro für
dasWFP reagiertdasBMZ unmittelbarauf finanzielleEngpässe.Die
weiteren Mittel sind für die DeutscheWelthungerhilfe vorgesehen.
Beidessind zuverlässige Organisationen,die langjährigeErfahrungen
bei der Nahrungsmittelversorgung nordkoreanischerBevölkerungs-
gruppenhaben.
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Die Bundesregierung hat die Hoffnung und wird in internationalen
Foren dafür werben, dass auch andere Geberstaaten sich engagieren.

81. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die Ausfüh-
rungen des Generalsekretärs der Vereinten
Nationen, Kofi Annan, in seinem Bericht vom
5. August 2003 an die Generalversammlung
der Vereinten Nationen zur Umsetzung der
Beschlüsse von Monterrey („Implementation
of and follow-up to commitments and agree-
ments made at the International Conference
on Financing for Development“ (UN-Doku-
ment A/58/216) bzw. den der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen von Saint
Lucia vorgelegten Resolutionsentwurf „High
Level Dialogue on Financing for Develop-
ment“ (UN-Dokument A/C.2/58/L.39) be-
züglich der Einrichtung einer offenen, alle
Betroffenen („stakeholders“) einschließenden
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlä-
gen für ein transparentes und faires neu
geregeltes Entschuldungsverfahren vor dem
Hintergrund des Beschlusses des Deutschen
Bundestages vom 15. März 2002 (Bundestags-
drucksache 14/8487), besonders Punkt II, 12?

Antwort des Staatssekretärs Erich Stather
vom 18. Dezember 2003

Die Bundesregierung misst dem Thema Entschuldung eine große Be-
deutung bei, hat sich auf diesem Gebiet kontinuierlich engagiert und
hält auch an dem Ziel der Einrichtung eines transparenten und fairen
Entschuldungsverfahrens fest (vgl. hierzu auch Antwort zu Frage 82
unten). In Anbetracht bereits bestehender Gremien zu einer Vielzahl
von Aspekten der Schuldenfrage innerhalb und außerhalb der Verein-
ten Nationen hat die Bundesregierung den o. g. Vorschlag des Gene-
ralsekretärs jedoch nicht unterstützen können.

82. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung an dem im Koaliti-
onsvertrag vom 16. Oktober 2002 formulierten
Ziel eines internationalen Insolvenzverfahrens
für Staaten fest, und wenn ja, beinhaltet dies
auch die Einrichtung neuer Mechanismen im
Rahmen der Fortsetzung des Financing for
Development-Prozesses?

Antwort des Staatssekretärs Erich Stather
vom 18. Dezember 2003

Die Bundesregierung hält grundsätzlich an dem Ziel eines internatio-
nalen Insolvenzverfahrens für Staaten fest. Dieses zielt auf eine besse-
re Prävention und eine schnelle und geordnete Bewältigung von Fi-
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nanz- und Währungskrisen, insbesondere durch ein klares Verfahren
für die systematische Einbindung von privaten Anleihegläubigern. Die
letzte Frühjahrstagung des IWF hat jedoch gezeigt, dass ein solches
Insolvenzrecht zum jetzigen Zeitpunkt nicht die erforderliche politi-
sche Unterstützung findet.

Deutlich mehr Akzeptanz haben dagegen zwei andere Instrumente er-
reicht, welche ebenfalls darauf zielen, die Lösung von Finanzkrisen zu
erleichtern: Mehrheitsklauseln in Staatsanleihen (Collective Action
Clauses: CACs) sowie ein freiwilliger Verhaltenskodex für die Um-
schuldung nicht tragfähiger Schulden (Code of Conduct).

Die Bundesregierung wird diese Entwicklung aufmerksam verfolgen
und beobachten, wie weit sich die genannten Instrumente in der Praxis
entwickeln und bewähren. Sie behält sich vor, das Thema „internatio-
nales Insolvenzrecht für Staaten zum geeigneten Zeitpunkt in den rele-
vanten Gremien wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Berlin, den 20. Februar 2004
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